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1 Zielsetzung 

Die derzeit gültigen Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickelnder 

Abfälle von 2010 /BMU 10/ (nachfolgend Sicherheitsanforderungen genannt) fordern 

eine „Langzeitaussage zur Integrität des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“, wobei 

Integrität als „Erhalt der Eigenschaften des Einschlussvermögens des einschlusswirksa-

men Gebirgsbereichs eines Endlagers“ definiert wird. Die Integritätsbetrachtung der Si-

cherheitsanforderungen behandelt also nicht die Integrität sämtlicher Barrieren, sondern 

beschränkt sich auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich (ewG). Die hierzu anzu-

wendenden Integritätskriterien umfassen neben Kriterien zur geomechanischen Stabili-

tät auch hydraulische und thermische Kriterien. 

Das im Jahr 2013 verabschiedete und im Jahr 2017 novellierte Gesetz zur Suche und 

Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle (nachfolgend 

StandAG genannt) /STA 17/ fordert, dass die Suche nach einem Standort für ein Endla-

ger in Deutschland auch für Kristallingestein zu erfolgen hat. Aufgrund der Klüftung kris-

talliner Gesteine ist die Ausweisung eines ewG für dieses Wirtsgestein mit Problemen 

verbunden /ESK 16/. Bei Sicherheitskonzepten für Kristallingestein stellen daher die 

technischen und geotechnischen Barrieren die wesentlichen Barrieren dar. Solche Si-

cherheitskonzepte müssen nach StandAG /STA 17/ nicht zwingend einen ewG auswei-

sen. Daher sind die in den Sicherheitsanforderungen von 2010 /BMU 10/ formulierten 

Integritätskriterien für den ewG nicht mehr ohne weiteres auf Endlagerkonzepte im Kris-

tallingestein übertragbar. 

Unter anderem aus diesem Grund sind die Sicherheitsanforderungen, wie in § 26 des 

StandAG /STA 17/ gefordert, derzeit Gegenstand einer umfassenden Überarbeitung 

durch eine vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

(BMU) eingesetzte Expertengruppe. Ein Entwurf dieser überarbeiteten Sicherheitsanfor-

derungen wird in einer Stellungnahme der Entsorgungskommission (ESK) aus dem Jahr 
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2019 /ESK 19/ zitiert, auf diese Stellungnahme wird im vorliegenden Bericht zurückge-

griffen1. 

Ziel des Berichts ist es, Betrachtungen zu einem möglichen Integritätsnachweis für ein 

auf technischen Barrieren beruhendes Endlagerkonzept im Kristallingestein durchzufüh-

ren. Hierbei stehen folgende Fragen im Vordergrund: 

• Wie können konkrete Integritätskriterien formuliert werden? 

• Für welche technischen Endlagerkomponenten ist Integrität nachzuweisen? 

• Wie weit kann der Integritätsnachweis für diese Komponenten konkretisiert wer-

den? 

Zunächst werden in Kapitel 2 der diesem Bericht zugrundeliegende Integritätsbegriff 

spezifiziert und Grundsätze eines Integritätsnachweises erläutert. In Kapitel 3 wird zur 

Einordnung der Betrachtungen der Sachstand zu Integritätskriterien erhoben. Hierbei 

wird zunächst auf die Besonderheiten von Endlagerkonzepten im Kristallingestein ein-

gegangen und es werden die Integritätskriterien aus den Sicherheitsanforderungen 

/BMU 10/ mit einem möglichen Bezug zum Kristallingestein dargestellt. Es werden 

grundsätzlich integritätsgefährdende Prozesse im Kristallingestein thematisiert; falls zu-

treffend wird der Bezug zwischen den integritätsgefährdenden Prozessen und den geo-

wissenschaftlichen Kriterien im StandAG aufgezeigt. Hieraus und aus der Stellung-

nahme der ESK /ESK 19/ werden in Kapitel 4 denkbare Integritätskriterien für ein auf 

technischen Barrieren beruhendes Endlagerkonzept im Kristallingestein formuliert. 

Zur Konkretisierung des Integritätsnachweises für Sicherheitskonzepte für Kristallinge-

stein werden das schwedische KBS-3-Konzept und Anforderungen aus dem StandAG 

betrachtet. Zur Identifikation der Endlagerkomponenten, für die ein Integritätsnachweis 

durchzuführen ist, wird auf das Komponentenmodell und die Gliederung der Sicherheits-

funktionen aus dem Vorhaben „Vergleichende Sicherheitsanalysen (VerSi-II)“ /FIS 17/ 

zurückgegriffen. Damit soll eine Übertragbarkeit der hier durchgeführten Überlegungen 

                                                

1  Der Referentenentwurf zu der Verordnung über die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Entsor-

gung hochradioaktiver Abfälle (EndlSiAnfV) wurde während der Drucklegung dieses Berichts im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligung veröffentlicht und konnte in diesem Bericht daher nicht berücksichtigt wer-

den. Die im Folgenden dargelegten Schlussfolgerungen bleiben grundsätzlich unbeeinflusst. 
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auf andere Endlagerkonzepte ermöglicht werden. Anschließend werden aus den Sicher-

heitsfunktionen des KBS-3-Konzeptes, soweit möglich, exemplarisch quantitative Integ-

ritätsindikatoren2 abgeleitet, die in einem Integritätsnachweis verwendet werden können. 

Aus dem Versagen einer bestimmten Sicherheitsfunktion kann dann abgeleitet werden, 

welches Integritätskriterium nicht mehr erfüllt ist. 

Damit zeigt der Bericht einen Weg auf, wie vor dem Hintergrund aktualisierter Integri-

tätskriterien für ein spezifisches Endlagerkonzept im Kristallingestein ein Integritätsnach-

weis geführt werden kann. Eine weitere Konkretisierung kann nur in Abhängigkeit vom 

gewählten Endlagerkonzept vorgenommen werden.

                                                

2  Unter dem Begriff des Integritätsindikators ist eine Bewertungsgröße zu verstehen, die der Überprüfung 

des Erhalts einer komponentenbezogenen Sicherheitsfunktion dient. Die Bewertungsgröße selbst kann 

mit einem quantitativen Wertebereich versehen sein.  
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2 Integritätsbegriff und Integritätsnachweis 

Der Begriff der Integrität wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Wie /HOT 10/ 

darstellt, ergibt sich aus den dort gesichteten Unterlagen zu internationalen Sicherheits-

anforderungen, Standortauswahlkriterien und Sicherheitsanalysen der Länder Frank-

reich, Schweiz, Finnland und Schweden, dass der Integritätsbegriff in Bezug auf das 

Wirtsgestein nicht explizit erwähnt, sondern allenfalls umschrieben bzw. Kriterien ge-

nannt werden, welche die Einschlusswirksamkeit der geologischen Barriere gewährleis-

ten sollen. Dies zeigt hierauf aufbauend auch /WEY 16/ unter Berücksichtigung des sich 

bis dorthin zeitlich weiterentwickelten Standes von Regelwerken sowie von Wissen-

schaft und Technik. 

Für Deutschland maßgeblich ist das Integritätsverständnis der derzeit gültigen Sicher-

heitsanforderungen /BMU 10/. Diese betrachten die Integrität des ewG und definieren 

den Begriff der Integrität als Erhalt des Einschlussvermögens des ewG in Bezug auf die 

eingelagerten Radionuklide. Die Sicherheitsanforderungen /BMU 10/ sind nicht vor dem 

Hintergrund eines potentiellen Wirtsgesteins Kristallingestein formuliert worden, wäh-

rend hingegen das StandAG /STA 17/ explizit dieses Wirtsgestein berücksichtigt (§ 1 (3) 

ebenda). Nach § 26 (1) StandAG sollen in den zu erarbeitenden Sicherheitsanforderun-

gen die wesentlichen Grundlagen zur Gewährleistung des sicheren Einschlusses der 

Radionuklide über den Nachweiszeitraum in vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen 

festgelegt werden. Nach § 26 (3) StandAG wird das BMU ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung Sicherheitsanforderungen festzulegen, die den Schutzzielen und allgemeinen 

Sicherheitsprinzipien nach § 26 (2) genügen.  

Als Konsequenz können die Integritätskriterien in den zu erstellenden Sicherheitsanfor-

derungen so aufgeteilt sein, dass entweder der ewG als wesentliche Barriere erfasst 

wird, oder technische und geotechnische Barrieren als wesentliche Barrieren erfasst 

werden. Beide Barrierenkonzepte sind zunächst verschieden, können sich aber, wie 

z. B. bei der Verwendung von Bentonitbuffer als geotechnische Barriere, ergänzen. Der 

Integritätsbegriff selbst bleibt unverändert und bezieht das Einschlussvermögen eben 
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nicht mehr ausschließlich auf einen ewG, sondern in Abhängigkeit vom gewählten End-

lagerkonzept auf den Einlagerungsbereich3 im Sinne von § 2 StandAG /STA 17/. 

Nach /ESK 19/ soll ein robustes, gestaffeltes System verschiedener Barrieren die ge-

stellten Anforderungen passiv und wartungsfrei gewährleisten. Hierbei wird zwischen 

„wesentlichen“ und „weiteren“ Barrieren unterschieden. Die wesentlichen Barrieren sind 

diejenigen Barrieren, auf denen der Einschluss im Endlagersystem beruht; dies sind im 

Kristallingestein die technischen und geotechnischen Barrieren, sofern im Wirtsgestein 

selbst kein ewG ausgewiesen werden kann. 

Die weiteren Barrieren sind nach /ESK 19/ alle geologischen, technischen und geotech-

nischen Barrieren, die in einem Endlagersystem zusätzlich zu und im Zusammenwirken 

mit den wesentlichen Barrieren eine Ausbreitung von Radionukliden be- oder verhindern. 

Die wesentlichen und weiteren Barrieren des Endlagersystems müssen so zusammen-

wirken, dass das Endlagersystem auch für abweichende Entwicklungen seine Funkti-

onstüchtigkeit in ausreichendem Maße beibehält und Austragungen von Radionukliden 

aus den radioaktiven Abfällen geringgehalten werden. Es ist außerdem nachzuweisen, 

dass die für den Erhalt der Integrität relevanten Eigenschaften der weiteren Barrieren 

des Endlagersystems mindestens über den Zeitraum erhalten bleiben, der für den siche-

ren Einschluss der radioaktiven Abfälle nach dem Sicherheitskonzept erforderlich ist 

/ESK 19/. 

Das Barrierensystem aus (den wesentlichen) geologischen, geotechnischen und techni-

schen Barrieren muss den Einschluss der radioaktiven Abfälle im Nachweiszeitraum si-

cherstellen. Für die einzelnen Barrieren entscheidend sind deren Funktionsfähigkeit und 

das Zusammenwirken der Barrieren im Barrierensystem. Dazu ist nachzuweisen, dass 

das Barrierensystem integral die Anforderungen des Einschlusses und des Erhalts der 

Einschlusseigenschaften während des Nachweiszeitraums erfüllt. 

Es ist nachzuweisen, dass die relevanten Eigenschaften der technischen und geotech-

nischen Barrieren, mithin deren Sicherheitsfunktionen, mindestens über den Zeitraum 

erhalten bleiben, während dessen diese Barrieren für den sicheren Einschluss der 

                                                

3  Der Einlagerungsbereich im Sinne von § 2 StandAG beschreibt den „räumlichen Bereich des Gebirges, 

in den die radioaktiven Abfälle eingelagert werden sollen; falls das Einschlussvermögen des Endlager-

systems wesentlich auf technischen und geotechnischen Barrieren beruht, zählt hierzu auch der Bereich 

des Gebirges, der die Funktionsfähigkeit und den Erhalt dieser Barrieren gewährleistet“. 
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radioaktiven Abfälle nach dem Sicherheitskonzept erforderlich sind. Dazu müssen ge-

eignete Indikatoren gefunden werden.
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3 Sachstand zu Integritätskriterien  

Zur Identifikation möglicher Integritätskriterien für das Wirtsgestein Kristallingestein wer-

den im Folgenden die Integritätskriterien der aktuellen Sicherheitsanforderungen 

/BMU 10/ dargestellt. Integritätskriterien für die technischen und geotechnischen Barrie-

ren des schwedisch-finnischen KBS-3-Konzeptes werden ebenfalls beschrieben, da die 

Endlagerkonzeption in diesen Ländern bereits abgeschlossen ist. Es werden außerdem 

die Besonderheiten des grundlegenden Sicherheitskonzepts in Kristallingestein im Ver-

gleich zu den Wirtsgesteinen Steinsalz und Tonstein dargestellt, da diese Besonderhei-

ten direkte Auswirkungen auf die Integritätskriterien für ein Endlager im Kristallingestein 

haben. 

Mögliche Integritätskriterien für ein auf technischen und geotechnischen Barrieren beru-

hendes Sicherheitskonzept werden dann in Kapitel 4.1 abgeleitet.  

3.1 Problematik von ewG-Konzepten für kristalline Wirtsgesteine 

Die Besonderheiten des grundlegenden Sicherheitskonzepts für Endlagersysteme im 

Kristallingestein sind bereits in einer Stellungnahme der ESK zusammengefasst 

/ESK 16/: 

„Das grundlegende Sicherheitskonzept für Endlagersysteme im Kristallin weicht von den 

Sicherheitskonzepten bei Steinsalz und Tonstein ab. Hauptgrund ist, dass im Gegensatz 

zu Endlagersystemen im Steinsalz oder Tonstein das Kristallingestein aufgrund seiner 

hydraulischen Eigenschaften keine vergleichbaren einschlusswirksamen geologischen 

Barriereeigenschaften aufweist.“  

Die erwähnten hydraulischen Eigenschaften kristalliner Gesteine ergeben sich insbeson-

dere durch deren Klüftung. Infolge der Klüftung ist die Ausweisung eines ewG im Kris-

tallingestein nicht möglich /ESK 16/. Entsprechend gewährleisten dann, anstelle des 

ewG, die technischen oder geotechnischen Barrieren den sicheren Einschluss der radi-

oaktiven Abfälle. 

Um das Konzept des ewG auch für Kristallingestein zugänglich zu machen, wurden im 

Forschungsvorhaben CHRISTA /JOB 16/ zwei verschiedene Konzepte betrachtet. Zum 

einen ein ewG-Konzept, welches unvollständig durch den Wirtsgesteinskörper 
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umschlossen ist4, zum anderen wird das Konzept eines multiplen ewG vorgeschlagen 

und detailliert betrachtet. Die Idee des multiplen ewG besteht nach /JOB 16/ darin, ein-

zelne ewG im Kristallingestein auszuweisen, die aus Bereichen, die nur sehr gering von 

hydraulisch wirksamen Klüften durchzogen sind, bestehen, siehe auch Abb. 3.1. Die hyd-

raulisch wirksamen Klüfte definieren dann die Berandung eines einzelnen ewG. Der ein-

zelne ewG kann weiterhin von mineralisierten Klüften durchzogen sein, die potentiell 

mechanische Schwächezonen darstellen können. Auf diesen ewG sollen dann nach 

/JOB 16/ die Integritätskriterien aus /BMU 10/ angewendet werden. 

 

Abb. 3.1 Darstellung zweier benachbarter ewG (ewG-Typ „multipler ewG“) nach 

/JOB 16/ 

Nach /ESK 16/ ist unklar, inwieweit das Konzept des multiplen ewG in Kristallingestein 

in Deutschland realisierbar ist. In Deutschland müssen mehrere tausend Behälter einge-

lagert werden, d. h. es müssten, auch wenn mehrere Behälter in einem ewG eingelagert 

werden können, ewG in entsprechender Größenordnung ausgewiesen werden; dies 

scheint praktisch nicht möglich zu sein /ESK 16/. Weiterhin sind Klüfte im Kristallinge-

stein mit derzeitigen Methoden schwierig zu detektieren /RÖH 99/, so dass unklar ist, 

wie diese als Berandungen eines einzelnen ewG angesehenen Klüfte zweifelsfrei nach-

gewiesen werden sollen. Nach /KOC 18/ erscheint die Detektion von einzelnen Klüften 

für die Ausweisung konkreter kleinskaliger ewG mit übertägigen nichtinvasiven Erkun-

dungsmethoden nicht möglich, sondern konkrete Bohrlochmessungen sind erforderlich. 

Für jeden einzelnen ewG wäre zudem ein eigener radiologischer Langzeitsicherheits-

nachweis einschließlich Nachweis des langfristigen Integritätserhalts zu führen 

/ESK 16/; aufgrund der hohen einzulagernden Behälterzahl scheint dies nicht realisier-

bar zu sein. 

                                                

4  Dieses Konzept greift die Idee des Typ Bb aus /AKE 02/ auf. 
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Für den von /JOB 16/ genannten Typ Bb ist grundsätzlich eine geologische Situation 

denkbar, in der ein Wirtsgestein Kristallingestein durch eine Salz- und/oder Tonsteinfor-

mation hydraulisch getrennt von der Oberfläche vorliegt. Nach Einschätzung von 

/WOL 19/ liegt eine solche geologische Situation beispielsweise am Standort Konrad 

vor. In diesem Fall würde der ewG jedoch nicht durch das kristalline Wirtsgestein, son-

dern durch die geringpermeable Überdeckung gebildet. Integritätskriterien für diese 

Überdeckung wären dann diejenigen für das Wirtsgestein Salz- und/oder Tonstein. 

Da das Konzept des multiplen ewG aus Sicht der Autoren nicht realisierbar erscheint 

und im Typ Bb Kristallingestein selbst nicht Bestandteil des ewG ist, werden im Folgen-

den ausschließlich Sicherheitskonzepte für Kristallingestein untersucht, die keinen ewG 

aufweisen und bei denen die technischen und geotechnischen Barrieren die wesentli-

chen Barrieren darstellen. Als Referenzkonzept dient hierbei das KSB-3 Konzept, das 

im Kapitel 3.4.1 näher beschrieben wird.  

3.2 Integritätskriterien für den ewG 

Auch wenn aus Sicht der ESK /ESK 16/ unklar ist, wie ein Sicherheitskonzept im Kristal-

lingestein mit einem ewG umzusetzen wäre, kann die Ausweisung eines ewG grund-

sätzlich nicht ausgeschlossen werden. Bei Sicherheitskonzepten mit ewG kämen dann 

zur Zeit noch die in den Sicherheitsanforderungen von 2010 /BMU 10/ enthaltenen In-

tegritätskriterien zur Anwendung. Diese werden daher im Folgenden erläutert. Dabei 

werden die im Vorhaben CHRISTA /JOB 16/ erzielten Ergebnisse zur Anwendbarkeit 

der Integritätskriterien auf einen ewG im Kristallingestein dargestellt.  

3.2.1 Dilatanzkriterium 

Das Dilatanzkriterium beschreibt nach /BMU 10/, dass (mechanische) Beanspruchun-

gen die Dilatanzfestigkeiten der Gesteinsformationen des ewG außerhalb der Auflocke-

rungszone nicht überschreiten dürfen. Für Salzgestein wurde u. a. von /CRI 98/, 

/HUN 03/ ein Dilatanzkonzept entwickelt, das in /KOC 12/ angewendet wurde. 

Das Dilatanzkriterium gilt demnach als verletzt, wenn durch mechanische Beanspru-

chungen (Spannungen in den Gesteinsformationen des ewG) die sogenannte Dilatanz-

grenze überschritten wird. Bei der Dilatanzgrenze handelt es sich um eine Spannungs-

grenze, bei der für die Volumenänderung eines Gesteinskörpers gilt  
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𝑑𝜀𝑉𝑜𝑙

𝑑𝜀𝑙
≤ 0 . (3.1) 

Eine negative Volumenänderung beschreibt eine Kompaktion. Bei Verletzung des Dila-

tanzkriteriums können sekundäre Wasserwegsamkeiten z. B. durch Rissbildung entste-

hen (Sekundärpermeabilitäten). 

Für die Übertragung auf Kristallingestein schlägt /JOB 16/ vor, den Nachweis der Ein-

haltung des Dilatanzkriteriums derart zu führen, dass unterschiedlich starke Klüftigkeiten 

(mineralisierte Klüfte) in ihrer reduzierenden Wirkung auf die Festigkeit des Gesteins 

berücksichtigt werden. Hierzu wird auf die Arbeiten von /HOE 97/, /HOE 07a/, 

/HOE 07b/, /HAM 02/, /HOE 88/, /HOE 80/ verwiesen, die ein entsprechendes Stoffge-

setz entwickelt haben. Dieses Stoffgesetz muss für einen Integritätsnachweis zunächst 

qualifiziert werden. 

3.2.2 Minimalspannungs- bzw. Fluiddruckkriterium 

Das Minimalspannungs- bzw. Fluiddruckkriterium besagt, dass durch die zu erwarten-

den Fluiddrücke die Fluiddruckbelastbarkeiten des ewG insofern nicht überschritten wer-

den dürfen, als dass erhöhte Grundwassermengen in den ewG zutreten können 

/BMU 10/. Dies bedeutet, dass durch fluiddruckgenerierte Beanspruchungen keine hyd-

raulischen Fließwege entstehen dürfen und ein druckgetriebenes Eindringen von mög-

licherweise anstehenden Fluiden unter den gegebenen Spannungsbedingungen nicht 

möglich sein darf. Dieses Kriterium wurde für das Wirtsgestein Salz (unter Verwendung 

des Fluiddruckes einer hypothetischen Flüssigkeitssäule) angewendet und gilt als erfüllt, 

wenn die Summe aus der kleinsten Gebirgsdruckspannung zuzüglich einer zu überwin-

denden Zugfestigkeit kleiner ist als der lokale Fluiddruck /KOC 12/. 

Nach dem Forschungsvorhaben CHRISTA /JOB 16/ ist zur Übertragung des Fluiddruck-

kriteriums auf Kristallingestein zu beachten, dass die Zugfestigkeit des Gesteins durch 

die Klüftigkeit und mögliche Vorschädigungen beeinflusst sein kann und im Extremfall 

unmineralisierter Klüfte gegen Null gehen kann. In diesem Fall soll als Kriterium die ef-

fektive Zugspannung betrachtet werden. In Bereichen, in denen zu allen Zeiten die 

größte effektive Hauptspannung kleiner oder gleich Null ist, gilt das Fluiddruckkriterium 

dann als erfüllt /JOB 16/.  



 

13 

3.2.3 Advektionskriterium 

Nach /BMU 10/ ist zu zeigen, dass „ggf. im einschlusswirksamen Gebirgsbereich vor-

handenes Porenwasser nicht am hydrogeologischen Kreislauf im Sinne des Wasser-

rechts außerhalb des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs teilnimmt. Dies gilt als er-

füllt, wenn die Ausbreitung von Schadstoffen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

durch advektive Transportprozesse allenfalls vergleichbar zur Ausbreitung durch dif-

fusive Transportprozesse erfolgt.“  

Nach /JOB 16/ ist im Kristallingestein nicht davon auszugehen, dass die advektive 

Transportgeschwindigkeit im Kluftsystem in der Größenordnung der diffusiven Trans-

portgeschwindigkeit liegt, sondern in der Regel sehr viel höher ist. Damit nähme das 

Kluftwasser innerhalb eines im Kristallingestein ausgewiesenen ewG am hydrogeologi-

schen Kreislauf außerhalb dieses ewGs teil, so dass das Advektionskriterium für einen 

ewG im Kristallingestein nicht erfüllbar sei. In /NAV 19/ wird argumentiert, dass sich der 

diffusive Transport nicht als Maßstab für einen langsamen advektiven Transport eignet, 

da der lokale diffusive Fluss gegen Null gehen kann, was eine Übersensitivität des Kri-

teriums zur Folge haben kann /NAV 19/. Gemäß dem 1. Fickschen Gesetz verschwindet 

der diffusive Fluss eines einzelnen Radionuklids nämlich am Ort der Konzentrationsma-

xima und -minima, so dass sich lokale Verletzungen des Advektionskriteriums ergeben, 

wenn sich ein Konzentrationsmaximum advektiv bewegt – auch dann, wenn der ewG 

seine Eigenschaften nicht ändert. Weitere Kritikpunkte am Advektionskriterium finden 

sich in /NAV 19/. 

Inwiefern das Advektionskriterium aus /BMU 10/ in den aktuell in Erstellung befindlichen 

Sicherheitsanforderungen Eingang finden wird, bleibt bis zur Veröffentlichung der Si-

cherheitsanforderungen abzuwarten.  

3.2.4 Temperaturkriterium 

Nach /BMU 10/ darf durch die Temperaturentwicklung die Barrierewirkung des ewG 

nicht unzulässig beeinflusst werden. Für das Wirtsgestein Salz wurden zur Überprüfung 

dieses Kriteriums bereits thermische Auslegungsrechnungen durchgeführt /BOL 12/, 

/MÖN 12/. Das Temperaturkriterium beinhaltet eine Reihe temperaturabhängiger Pro-

zesse, die in ihrer Wirkung auf den ewG zu prüfen sind, Details finden sich in /BRA 19/. 

Nach /JOB 16/ wird eine entsprechende Analyse zu einer Quantifizierung des Kriterium 

für Kristallingestein zu führen sein und die Anwendbarkeit ist dann gegeben. 
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Aktuelle Arbeiten von /BRA 19/ beschäftigen sich mit der Temperatur- bzw. Wärmeein-

wirkung infolge des radioaktiven Zerfalls der einzulagernden hochradioaktiven Abfälle 

auf die Wirtsgesteine Steinsalz, Tonstein und Kristallingestein. Hierzu gehört insbeson-

dere eine Betrachtung temperaturabhängiger Prozesse, welche potentiell die Integrität 

bzw. Endlagersicherheit gefährden können. 

Die Genese kristalliner Gesteine ist in der Regel mit hohen Temperaturen verbunden 

(bspw. 650 – 700 °C /ROH 11/). In diesen Fällen ist für das eigentliche Wirtsgestein 

keine wesentliche Veränderung durch temperaturabhängige Prozesse zu erwarten. We-

sentliche temperaturabhängige Prozesse beeinflussen eher die technischen und geo-

technischen Barrieren (z. B. Bentonit, Behälter), Fluide (geochemisches Milieu) und 

Kluftfüllungen, insofern letzteren eine sicherheitsrelevante Barrierefunktion im Endlager-

konzept zugewiesen wird /BRA 19/. 

3.3 Anforderungen in nationalen Regelwerken 

Endlager für wärmeentwickelnde bzw. hoch radioaktive Abfälle im Kristallingestein wer-

den in Schweden und Finnland umgesetzt, und deren Planung bzw. Errichtung ist in 

diesen beiden Ländern abgeschlossen bzw. weit fortgeschritten. Deshalb sind im Fol-

genden zur Vollständigkeit des Sachstandes die wesentlichen regulatorischen Aspekte 

dieser beiden Länder in Bezug auf Integritätskriterien wiedergegeben. Eine detaillierte 

Übersicht befindet sich in /WEY 16/. 

3.3.1 Schweden 

Gesetzlich geregelt ist die Endlagerung radioaktiver Abfälle im „Swedish Radiation  Sa-

fety Authority Regulatory Code“ /SSM 08a/, /SSM 08b/. Zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit dürfen in der Nachverschlussphase schädliche Wirkungen nur mit einer 

Wahrscheinlichkeit von maximal 10-6 auftreten. Für die ersten 1.000 Jahre nach Ver-

schluss ist eine detaillierte Risikoanalyse durchzuführen. Ein quantitativer Nachweis für 

einen sicheren Einschluss der Radionuklide muss für 100.000 Jahre erbracht werden. 

Über diesen Zeitraum hinaus sollen bis eine Million Jahre mögliche externe Einflüsse 

wie Vergletscherung und Erdbeben auf die Barrierenwirksamkeit anhand qualitativer Kri-

terien aufgezeigt werden /SSM 08a/, /SSM 08b/. Die Sicherheitsanforderungen nach 

/SSM 08a/ schreiben vor, dass das Barrierensystem allen sog. features, events and pro-

cesses (FEP) in der Nachverschlussphase standhalten soll. 
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Geologische Voruntersuchungen haben ergeben, dass in Schweden ausschließlich das 

Wirtsgestein Granit für eine Endlagerung von hoch radioaktiven Abfällen in Frage 

kommt. Geeignete Salz- und Tonstandorte sind in Schweden nicht vorhanden /KOM 16/. 

Das Endlagerkonzept sieht neben der natürlichen Barriere durch den Granit besonders 

technische Barrieren vor. Kupferbehälter mit hoch radioaktiven Abfällen sollen in Ben-

tonit(ringe) eingebracht werden. Das Wirtsgestein dient der mechanischen Stabilität des 

Endlagers, braucht aber selbst nicht wesentlich zur Rückhaltung von Radionukliden bei-

zutragen /SKB 11a/. Daher wird der Begriff der Integrität in schwedischen Studien haupt-

sächlich für die Behälter verwendet. Insbesondere muss für die Kupferbehälter ein Nach-

weis hinsichtlich der Druckbeständigkeit und Korrosion über den Nachweiszeitraum 

erbracht werden. 

3.3.2 Finnland 

Die regulatorischen Anforderungen für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle sind im 

finnischen Kernenergiegesetz geregelt /NEA 08/, auf dessen Basis die Sicherheitsanfor-

derungen an die Endlagerung für radioaktive Abfälle entwickelt wurde /STUK 14/. Ein 

genauer Zeitrahmen für die Nachweispflicht der Sicherheit der technischen Einlage-

rungslösung wird in /STUK 14/ nicht genannt. Für weniger als einige 1.000 Jahre soll der 

Dosisgrenzwert als Maß für den Schutz vor strahlenbedingter Gesundheitsschäden ein-

gehalten werden, darüber hinaus dienen die Dosisgrenzwerte als Indikator für die Ein-

schlusswirksamkeit des Endlagersystems /STUK 14/. Daher wurde im Langzeitsicher-

heitsnachweis /POS 12a/ ein hinreichend zuverlässiger (sufficient reliability) Nachweis 

über 10.000 Jahre erbracht und darüber hinaus soll bis hin zu einer Million Jahre eine 

grundsätzliche Einhaltung der Sicherheitsfunktionen gezeigt werden /POS 12a/. 

In Finnland standen ausschließlich potentielle Standorte für ein Endlager für hoch radi-

oaktive Abfälle für das Wirtsgestein Kristallingestein zur Verfügung. Untersucht wurden 

von Posiva Oy insgesamt vier verschiedene Standorte. Grundsätzlich erwiesen sich alle 

Standorte als geeignet, und der Standort Olkiluoto wurde aufgrund seiner Nähe zum 

Zwischenlager und seiner günstigen standortspezifischen Eigenschaften ausgewählt. 

Der Standort zeichnet sich aus durch eine stabile tektonische Situation, eine aus berg-

bautechnischer Sicht gute Qualität des kristallinen Grundgebirges, günstige geochemi-

sche Eigenschaften des Grundwassers (u. a. mit reduzierenden Bedingungen) sowie 

eine über einen langen Zeitraum stabile geringe Grundwasserfließgeschwindigkeit 

/POS 12a/. 
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Finnland verwendet das Endlagerkonzept KBS-3, das Kupferbehälter mit hoch radioak-

tiven Abfällen, umgeben von einer Bentonitbarriere im Kristallingestein, vorsieht. Um den 

Wärmeeintrag zu verringern und eine denkbare Beeinträchtigung der Bentonitbarriere 

zu verhindern, werden die abgebrannten Brennelemente in den Kupferbehältern erst 

nach 20 bis 40 Jahren nach Entnahme aus den Reaktoren eingelagert. 

Die integritätsgefährdenden Prozesse und Zustände für das Wirtsgestein Kristallinge-

stein und der geotechnischen Barrieren werden von Posiva Oy auf Basis einer Sicher-

heitsanalyse für den Standort Olkiluoto /POS 12b/, /POS 13/, /POS 12a/ identifiziert. Der 

Begriff der Integrität wird in den Sicherheitsanforderungen im Kontext der Behälterinteg-

rität genannt /STUK 14/. 

Für die technischen Barrieren gelten folgende Sicherheitsfunktionen, die gewährleistet 

bleiben sollen /STUK 14/: 

• Immobilisierbarkeit der Radionuklide in der Abfallmatrix, 

• Korrosionsresistenz der Abfallmatrix, 

• Mechanische Belastbarkeit der Abfallmatrix, 

• Widerstand des Buffers gegenüber kleineren Gebirgsbewegungen. 

3.4 Referenzsystem 

In der Analyse der Integritätskriterien für einen möglichen Integritätsnachweis im Kristal-

lingestein wird im vorliegenden Bericht als Referenzsystem das schwedische KBS-3-

Konzept verwendet, das eine Einlagerung in kupferummantelten Behältern in vertikalen 

Bohrlöchern vorsieht /SKB 11b/. In der Entwicklung des Komponentenmodells im  Vor-

haben VerSi-II /FIS 17/ wurde die prinzipielle Anwendbarkeit des KBS-3-Konzeptes für 

deutsche Kristallingesteinvorkommen gezeigt. Dies wird im Folgenden zusammenge-

fasst.  
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Die Untersuchung bezüglich der geologischen Situation der für ein Endlager potentiell in 

Frage kommenden Kristallingesteinvorkommen5 in Deutschland hat gezeigt, dass auch 

wenn die tektonische Überprägung der deutschen Kristallingesteinvorkommen allgemein 

höher ausfällt als im Kristallingestein des Baltischen Schildes (Schweden, Finnland) oder 

des kanadischen Schildes (Kanada), keine eindeutigen Hinweise auf notwendige Modi-

fikationen des schwedisch-finnischen KBS-3-Konzeptes bestehen /FIS 17/. Auch die Be-

schaffenheit des „tiefen Grundwassers“ in Deutschland ist neben der Eigenschaft als 

Transportmedium insbesondere für Korrosionsverhalten bzw. -beständigkeit der Behäl-

ter und Buffer von Bedeutung. Für die Korrosion der Endlagerbehälter spielt die Zusam-

mensetzung der Wässer im Nahfeld eine wichtige Rolle. Zwar bestehen große lokale 

Schwankungen in der hydrochemischen Zusammensetzung der Tiefengrundwässer in 

Deutschland, es bestehen jedoch keine Hinweise, dass Tiefenwasservorkommen exis-

tieren, deren hydrochemische Zusammensetzung die Indikatoren nach /SKB 11b/ nicht 

erfüllen könnten und damit den Einsatz von geotechnischen Barrieren als wesentliche 

Barrieren grundsätzlich gefährden könnten. Dadurch ist die Anwendbarkeit des schwe-

dischen KBS-3 Konzeptes als Referenzsystem möglich. 

                                                

5  Es wurden nicht-salinare Formationen ohne geringpermeable Überdeckung in Deutschland im Rahmen 

einer Vorauswahl aufgelistet /BRÄ 94/, /JOB 16/, die nach Ansetzen von geologischen und geotechni-

schen Ausschlusskriterien übrig geblieben waren.  
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3.4.1 KBS-3-Konzept 

 

Abb. 3.2 Das Verschlusskonzept des KBS-3-Konzeptes /SKB 11b/ 

Das schwedische KBS-3-Konzept ist in /FIS 17/ detailliert dargestellt. Im Folgenden wird 

ein sich daran orientierender Überblick gegeben. Die weiterführenden Details sind in 

/FIS 17/, /SKB 11b/ zu finden.  

Das KBS-3-Konzept sieht eine Endlagerung der Abfallgebinde in ca. 6,7 m tiefen verti-

kalen Einlagerungsbohrlöchern im Kristallingestein vor /SKB 11b/. Das Wirtsgestein 

Granit ist klüftig und wasserführend. Daher ist die Einlagerung der radioaktiven Abfälle 

in Kupferbehältern geplant, die eine hohe Korrosionsresistenz gegenüber den in Schwe-

den zu erwartenden Grundwässern aufweisen. Somit besitzen die Behälter eine hohe 

Relevanz zur Isolation des Radionuklidinventares. Die Behälter werden zusätzlich von 

Bentonit (Bentonit-Buffer) umschlossen. Dieser soll mechanischen Schutz bieten und 

hydraulisch abdichten. Im KBS-3-Konzept ist der Behälter im Verbund mit dem umge-

benden Bentonit-Buffer somit die wesentliche einschlusswirksame Barriere. Alle weite-

ren Versatz- und Verschlussmaßnahmen dienen zum einen der Erhaltung der 
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Behälterintegrität und zum anderen der Retardation des Radionuklidtransportes bei ei-

nem zu unterstellenden Behälterausfall. Es werden eine Reihe sicherheitskonzeptionel-

ler Anforderungen an das KBS-3-Endlagerdesign bzw. den Standort gestellt, s. a. 

/FIS 17/, /SKB 11b/, aus denen sich die in Kapitel 3.4.2 beschriebenen Sicherheitsfunk-

tionen der Komponenten des Endlagersystems herleiten. 

Im Endlagerbergwerk sind folgende Verschlussmaßnahmen geplant (Abb. 3.2): 

• Versatz der Bohrlochüberfahrungsstrecke mit Bentonit („Backfill“), 

• Versatz der Zugangs- und Transportstrecken mit einem Ton/Bentonit-Gemisch 

(„Clay“), 

• Versatz von Grubenbauen (Infrastrukturbereich) mit kompaktiertem, zerkleiner-

ten Ausbruchsmaterial („closure“, „crushed rock“), 

• Verschlussbauwerke („Plugs“) zum Verschluss der Beschickungsstrecken, 

• Verschlussbauwerke („Plugs“) zur Abgrenzung hoch transmissiver Zonen, 

• Verschlussbauwerke („Plugs“) zur räumlichen Fixierung des zerkleinerten Aus-

bruchsmaterials. 

Der Endlagerbehälter besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Dem inneren 

Brennelementbehälter aus Gussstahl und der äußeren Umhüllung aus Kupfer. Der Be-

hälter aus Gussstahl dient zur Aufnahme von entweder 12 Brennelementen aus Siede-

wasserreaktoren oder 4 Brennelementen aus Druckwasserreaktoren. Er hat im Zusam-

menwirken mit der äußeren Umhüllung die Aufgabe zu erwartende isostatische Lasten 

und Scherbewegungen schadlos aufzunehmen /BEU 16/. Die äußere Umhüllung des 

Behälters aus Kupfer bildet mit einer Wandstärke von 5 cm die Hauptbarriere. Hauptauf-

gabe der äußeren Umhüllung aus Kupfer, welche den Korrosionsschutz gewährleistet, 

ist es im Verbund mit dem Gussbehälter, den Einschluss der Radionuklide über einen 

möglichst langen Zeitraum zu gewährleisten /BEU 16/. 

Die Behälter in den Einlagerungsbohrlöchern werden von einem Bentonit-Buffer um-

schlossen. Die Bohrlochüberfahrungsstrecken werden ebenfalls mit Bentonit verfüllt. Die 

Bohrlochüberfahrungsstrecke wird gegenüber der Transportstrecke mit einem „Plug“ 

verschlossen. Die Hauptfunktion des Buffers ist es den Lösungstransport zum Abfallbe-

hälter und mögliche Radionuklidfreisetzungen aus dem Abfallbehälter zu begrenzen. 
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Dies soll durch eine geringe hydraulische Durchlässigkeit des Buffers erreicht werden. 

Der Buffer quillt bei der Aufsättigung mit Lösung auf, wodurch er sich selbst abdichten 

soll. Zudem soll der Buffer den Behälter in dem Bohrloch in Position halten, Scherbewe-

gungen des Wirtsgesteines abdämpfen, mikrobielle Aktivität auf der Behälteroberfläche 

limitieren und bei einem potentiellen Ausfall der Behälterintegrität den Kolloidtransport 

beschränken. 

Die Bohrlochüberfahrungsstrecken werden ebenfalls mit Bentonit verfüllt (backfill in de-

position tunnels). Der Buffer in den Einlagerungsbohrlöchern quillt und wird deshalb vo-

raussichtlich nach oben zur Bohrlochüberfahrungsstrecke hin expandieren. Dies würde 

die Dichte des Buffers reduzieren. Der Bentonitversatz der Bohrlochüberfahrungsstrecke 

soll dem entgegenwirken und damit als Widerlager agieren. 

3.4.2 Sicherheitsfunktionen 

Für den Standort Forsmark wurde ein Langzeitsicherheitsnachweis /SKB 11a/ erstellt. 

Dieser wird im Folgenden verwendet um integritätsgefährdende Prozesse und Zustände 

für das Wirtsgestein Kristallingestein und der in diesem Zusammenhang stehenden ge-

otechnischen Barrieren zu identifizieren. 

/SKB 11b/ teilt die Sicherheitsfunktionen in einschlusswirksame (containment) Sicher-

heitsfunktionen (Abb. 3.3) und rückhaltende (retardation) Sicherheitsfunktionen (siehe 

spätere Abb. 3.4) ein. Es wird davon ausgegangen, dass die rückhaltenden Sicherheits-

funktionen (nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen RSF, die in VerSi /FIS 10/, 

/FIS 17/ betrachtet werden) erst wirksam werden, wenn ein oder mehrere Behälter aus-

fallen. Diese Sicherheitsfunktionen werden im Folgenden kurz beschrieben, weitere De-

tails sind in /FIS 17/ zu finden. 
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Abb. 3.3 Sicherheitsfunktionen des KBS-3-Konzepts bezogen auf den Einschluss 

der Radionuklide /SKB 11b/ 

Einschlusswirksame Sicherheitsfunktionen 

Im schwedischen Langzeitsicherheitsnachweis wurden Sicherheitsfunktionen definiert, 

welche die Einschlusswirksamkeit der geotechnischen Barrieren, insbesondere der End-

lagerbehälter, gewährleisten sollen. Für die Einschlusswirksamkeit der Behälter werden 

drei Sicherheitsfunktionen (Can1-3) genannt, welche drei mögliche Integritätsverletzun-

gen beschreiben, die durch integritätsgefährdende Prozesse hervorgerufen werden: 

• Korrosion der Kupferummantelung der Behälter (Can1), 

• Isostatische Belastung der Behälter (Can2), 

• Beanspruchungen durch Scherkräfte (Can3). 
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Diesen drei Sicherheitsfunktionen des Behälters sind, farblich in Abb. 3.3 markiert, wei-

tere Sicherheitsfunktionen des Buffers, des Versatzes und der Geosphäre zugeordnet, 

welche ihrerseits den Erhalt der Sicherheitsfunktionen des Behälters und nicht selbst 

den Einschluss gewährleisten. 

Darüber hinaus sollen die Sicherheitsfunktionen des Bentonits in den Einlagerungsbohr-

löchern (Buff1-6) sowie als Versatzmaterial in den Einlagerungsstrecken (BF1) und der 

Geosphäre (R1-R4) die Einschlusswirksamkeit der Endlagerbehälter unterstützen. Der 

Bentonit in den Einlagerungslöchern soll 

• einen hohen Quelldruck (> 1 MPa) erzeugen, sodass eine geringe hydraulische 

Leitfähigkeit (10-12 m/s) im Umfeld des Behälters vorliegt und somit einen Lö-

sungszutritt zum Behälter verhindert (Buff1), damit Can1 nicht verletzt wird. 

• eine hohe Dichte aufweisen, sodass Mikroorganismen nicht an den Behälter ge-

langen können und somit eine mikrobiell induzierte beschleunigte Korrosion der 

Behälter verhindert wird (Buff2). 

• dennoch eine Dichte von weniger als 2.050 kg/m³ besitzen, sodass die plasti-

schen Eigenschaften des Bentonits nicht eingeschränkt werden und weiterhin 

Beanspruchungen durch Scherbewegungen abdämpfen (Buff3). 

• keinen Temperaturen höher als 100 °C ausgesetzt werden, welche durch unzu-

lässige Mineralumwandlungen die Rückhaltefunktion des Bentonits gefährden 

würden (Buff4). 

• einen Quelldruck von mehr als 0,2 MPa besitzen, sodass ein Absinken des Be-

hälters ausgeschlossen wird und der Behälter nicht in Kontakt mit dem Wirtsge-

stein steht (Buff5). 

• und einen maximalen Quelldruck von 15 MPa aufweisen sowie keinen Tempera-

turen kleiner als -4 °C ausgesetzt sein, sodass ein Gefrieren von Lösungen im 

Buffer ausgeschlossen wird und keine unzulässigen Drücke auf den Behälter ein-

wirken (Buff6). 

Der Bentonit als Versatzmaterial in den Einlagerungsstrecken soll eine hohe Dichte be-

sitzen, die dem Quelldruck des Versatzes in den Einlagerungsbohrlöchern entgegen-

wirkt, sodass die Sicherheitsfunktionen des Bentonits in den Einlagerungslöchern nicht 

unzulässig beeinflusst werden, d. h. seine sicherheitsrelevanten Eigenschaften nicht 
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verloren gehen (BF1). Durch eine hohe Dichte des Verfüllmaterials wird verhindert, dass 

sich der Bentonitbuffer bei Aufsättigung unzulässig in vertikale Richtung ausdehnt und 

damit seine niedrige hydraulische Durchlässigkeit nach Buff2 nicht erfüllen würde und 

infolgedessen Can1 verletzt wird.  

Das umgebende Kristallingestein, d. h. die Geosphäre, soll chemisch günstige Bedin-

gungen aufweisen, sodass ein Lösungszutritt in den Buffer zu keinen unzulässigen Mi-

neralumwandlungen führt und keine unzulässig hohe Korrosion am Behälter auftritt 

(R1a-f), den Radionuklidtransport minimieren (R2a-b), mechanisch  stabil sein (R3a-c) 

und günstige thermische Bedingungen liefern (R4a-b). Chemisch günstige Bedingungen 

sind gegeben, wenn 

• anaerobe Bedingungen vorliegen, d. h. eine aerobe Korrosion ausgeschlossen 

werden kann (R1a), 

• der Salz- bzw. TDS-Gehalt limitiert ist (R1b), 

• die Ionenstärke begrenzt ist (R1c), 

• besonders die Konzentrationen von HS-, H2, CH4, Corg, K+ und Fe gering  sind, 

sodass Korrosion und mikrobielle Aktivitäten minimiert werden (R1d), 

• der pH-Wert kleiner 11 ist (R1e), 

• und gleichzeitig größer als 4 ist und der Chloridgehalt kleiner 2 M ist, sodass eine 

Chlorid gesteuerte Korrosion der Behälter verhindert wird (R1f). 

Der Radionuklidtransport im Wirtsgestein soll minimiert werden durch  

• eine geringe Transmissivität in Klüften, verbunden mit einem geringen hydrauli-

schen Gradienten (R2a), 

• sowie die Behinderung des Transports durch den Buffer in das Wirtsgestein 

(Diese Anforderung kann durch einen intakten Buffer mit einem formschlüssigen 

Kontakt mit dem Ringraum des Einlagerungsbohrloches (Bufferquelldruck) und 

eine begrenzte Kluftweite derjenigen Klüfte, die das Einlagerungsbohrloch 

schneiden, gewährleistet werden.) (R2b). 
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Eine günstige mechanische Stabilität des Kristallingesteins wird erreicht, indem 

• der hydrostatische Druck des Grundwassers und somit der isostatische Druck 

auf die Behälter möglichst gering ist (R3a), 

• Scherbewegungen am Einlagerungsbohrloch kleiner als 0,05 m sind (R3b), 

• und die Geschwindigkeit der Scherbewegungen am Einlagerungsbohrloch bei 

seismischer Aktivität kleiner als 1 m/s sind (R3c). 

Günstige thermische Bedingungen liegen vor, wenn 

• die Gebirgstemperatur im Nachweiszeitraum nicht geringer als -4 °C ist, sodass 

ein Gefrieren des Bentonits in den Einlagerungslöchern verhindert wird (R4a), 

• und idealerweise größer als 0 °C ist, sodass die Gültigkeit, der bei den geome-

chanischen Berechnungen verwendeten Materialgesetzen eingehalten wird 

(R4b). 
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Abb. 3.4 Sicherheitsfunktionen des KBS-3-Konzeptes bezogen auf die Rückhaltung 

der Radionuklide /SKB 11b/ 

Rückhaltende Sicherheitsfunktionen 

Im Folgenden werden die rückhaltenden SF aus /SKB 11b/, welche in der Abb. 3.4 zu-

sammengefasst sind, beschrieben. Die Sicherheitsfunktionen werden folgenden Kom-

ponenten zugewiesen: Abfall („fuel – matrix and structural parts“), Behälter („canister“), 

Buffer („buffer“) und Versatz der Bohrlochüberfahrungsstrecke („deposition tunnel back-

fill“). Es werden hier nur die Sicherheitsfunktionen beschrieben, die noch nicht zuvor bei 

den einschlusswirksamen Sicherheitsfunktionen beschrieben worden sind. 
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In /SKB 11b/ werden der Abfallmatrix verschiedene Sicherheitsfunktionen zugewiesen: 

• Eine rückhaltende Funktion (F1), die durch die Matrixstruktur des Abfalls und die 

hohe Stabilität unter Endlagerbedingungen begründet wird. Auch die strukturel-

len Metallteile der Brennelemente enthalten Radionuklide. Die Korrosionsrate 

dieser Metalle ist daher auch ein Indikator für die Sicherheitsfunktion F1 des Ab-

falls. In /SKB 11b/ werden jedoch keine Angaben gemacht, welche Werte die 

Mobilisierungsrate bzw. Korrosionsrate aufweisen muss, um als „gering“ zu gel-

ten.  

• Eine löslichkeitsbegrenzende Funktion (F2); diese Funktion bezieht sich auf die 

Löslichkeit der Radionuklide. Viele der Radionuklide haben eine begrenzte Lös-

lichkeit im Grundwasser, wodurch die Radionuklidfreisetzung nach einem Behäl-

terausfall begrenzt wird. 

• Eine rekritikalitätsverhindernde Funktion (F3). Die Abfalleigenschaften und die 

geometrische Anordnung in dem Behälter sollten so sein, dass Kritikalität ausge-

schlossen wird, wenn Wasser in einen defekten Behälter eindringt. Die Brenn-

stoffreaktivität sollte niedrig sein und der Multiplikationsfaktor für den Brennstoff 

in einem mit Wasser gefüllten Behälter sollte 0,95 einschließlich Ungewissheiten 

nicht überschreiten. 

Dem Abfallbehälter werden in /SKB 11b/ zusätzlich zwei weitere Sicherheitsfunktionen 

zugewiesen: 

• Erhalt des Transportwiderstands (Can4); Diese Funktion bezieht sich auf die 

rückhaltende Funktion des Behälters (z. B. durch Sorption am korrodierten Be-

hältermaterial), wenn der Behälter versagt und Lösung zugetreten ist. Hierfür 

werden charakteristische Zeiten definiert, die als Indikatoren dienen können 

/FIS 17/. 

• Vermeidung Brennstoffkritikalität (Can5); Materialzusammensetzung und Behäl-

tergeometrie müssen so beschaffen sein, dass sie nicht zur Kritikalität beitragen. 
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Dem Buffer werden nach /SKB 11b/ neben den bereits unter den einschlusswirksamen 

Sicherheitsfunktionen beschriebenen Funktionen weitere Funktionen zugeordnet: 

• Filterung von Kolloiden (Buff7); als Anforderung soll der Buffer eine Dichte grö-

ßer 1.650 kg/m3 aufweisen, damit der Transport von Brennstoffkolloiden aus ei-

nem defekten Behälter durch den Buffer verhindert wird. 

• Sorptionsfähigkeit (Buff8); beschränkt bzw. verzögert potentiellen Radionuklid-

transport wesentlich, geeignete Indikatoren sind Sorptions- und Diffusionskoeffi-

zienten. 

• Gasdurchlassfähigkeit (Buff9); der Buffer soll ermöglichen, dass potentiell im be-

schädigten Behälter gebildetes Gas entweichen kann, damit keine integritätsge-

fährdenden Gasdrücke entstehen. 

Dem Versatz (Bentonit) in den Bohrlochüberfahrungsstrecken werden laut /SKB 11b/ 

weitere Sicherheitsfunktionen zugewiesen: 

• Beschränkung des advektiven Transports (BF2); im Bentonitversatz sollen sich 

keine bevorzugten Wegsamkeiten für Radionuklide ausbilden, hierfür soll der 

Quelldruck des Versatzes größer 0,1 MPa sein und die hydraulische Leitfähigkeit 

soll kleiner 10-10 m/s sein. 

• Sorptionsfähigkeit (BF3); ist analog zu Buff8 zu verstehen. 

Die rückhaltenden Sicherheitsfunktionen für die Geosphäre sind bereits bei den ein-

schließenden Sicherheitsfunktionen beschrieben worden. 
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3.5 Komponentenmodell und zugeordnete Sicherheitsfunktionen 

 

Abb. 3.5 Schematische Darstellung des schwedischen KBS-3-Konzeptes durch lo-

kations- und funktionsbezogenen Komponenten nach /FIS 17/ 

Um die Komponenten des KBS-3V(ertikal)-Konzeptes zu identifizieren und diese den 

Sicherheitsfunktionen zuzuordnen, wird auf das im Vorhaben VerSi-II /FIS 17/ entwi-

ckelte Komponentenmodell zurückgegriffen, dessen Komponenten nicht nur lokations-

bezogen, sondern auch funktionsbezogen sind. Funktionsbezogen bedeutet, dass die 

entsprechenden Komponenten entsprechend ihrer wesentlichen Sicherheitsfunktion 

(Dichtwirkung, geomechanische Stabilisierung, Speicherung etc.) definiert wurden. 

Durch die entsprechende Auswahl und Anordnung dieser modularen Komponenten kön-

nen grundsätzlich verschiedene Verschlusssysteme für unterschiedliche Wirtsgesteine 

und Einlagerungsarten beschrieben und im Anschluss verglichen werden. Die Kompo-

nenten des KSB-3V-Konzeptes werden dann wie in Abb. 3.5 gezeigt gruppiert. In 

Tab. 3.1 sind die Komponenten aus der Abbildung näher erläutert und den entsprechen-

den Sicherheitsfunktionen zugeordnet. 
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Für ein konkretes Endlagerkonzept im Kristallingestein in Deutschland müssen die Kom-

ponenten ggfls. modifiziert werden. 

 

Abb. 3.6 Kategorisierung der Sicherheitsfunktionen im Vorhaben VerSi-II 

Logik und Bezeichnung der Sicherheitsfunktionen im KBS-3-Konzept und in der VerSi- 

Methode sind verschieden: Nach /FIS 17/ werden als einschlusswirksame Sicherheits-

funktionen seitens SKB solche Sicherheitsfunktionen verstanden, die sämtlich darauf 

abzielen, die Behälterintegrität zu gewährleisten. Entsprechend der VerSi-Nomenklatur 

wären dies vor allem integritätserhaltende Sicherheitsfunktionen (ISF). Rückhaltende Si-

cherheitsfunktionen, die den Radionuklidtransport begrenzen sollen, werden seitens der 

SKB nur für den Fall von Freisetzungen infolge von Behälterdefekten betrachtet. Dage-

gen werden in VerSi als rückhaltende Sicherheitsfunktionen (RSF) solche bezeichnet, 

die entweder den Einschluss von Radionukliden (z. B. in einem intakten Behälter) bewir-

ken oder auf eine Verzögerung des Radionuklidtransportes abzielen. In der in diesem 

Bericht durchgeführten Analyse werden die Bezeichnungen der Sicherheitsfunktionen 

aus VerSi-II /FIS 17/ genutzt. Diese sind in Abb. 3.6 gezeigt. Die Zuordnung der einzel-

nen Sicherheitsfunktionen und Komponenten des KBS-3-Konzeptes zu diesen beiden 

Klassen erfolgt im Detail in /FIS 17/, Kapitel 3.4.2, und ist für die RSF in Tab. 3.2 und für 

die ISF in Tab. 3.3 zusammengefasst. Diese Zuordnung wird in der Ableitung von Integ-

ritätsindikatoren in Kapitel 4.3 genutzt. 
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Tab. 3.1 Erläuterung der Verschlusskomponenten und deren Schutzfunktion 

 Komponente Wesentliche Si-
cherheitsfunk-

tionen 

Erläuterung Beispiele 

 Abfallbehälter Dichtwirkung, 
untergeordnet 
mechanische 
Stabilisierung 
(Stützfunktion) 
des Abfallpro-
dukts 

Alle Abfallbehälter dienen der Hand-
habbarkeit der Abfälle und dem Strah-
lenschutz während der Betriebsphase. 
In der Nachbetriebsphase bestehen 
wirtsgesteinsabhängig sehr unter-
schiedliche Anforderungen an die Be-
hälterstandzeit im Sinne der Dichtwir-
kung. Diese hängen von der 
Einschlusswirksamkeit des Wirtsge-
steins und der Geschwindigkeit der Ent-
wicklung der Dichtwirkung des abfallna-
hen Versatzes ab. 

KBS-3-Cu-Behälter,  
Pollux-Behälter, 
Mosaik-Behälter, 
BSK-3- Kokillen 

 Abfallnaher  
Versatz 

Dichtwirkung, im 
kristallinen 
Wirtsgestein 
auch Stabilisie-
rung (mecha-
nisch, chemisch) 

Starke Wechselwirkung mit Abfallbehäl-
ter: Die erforderliche Behälterstandzeit 
richtet sich nach der für die vollständige 
Versatzkompaktion/Quellung benötigte 
Zeitdauer (Salz, Tonstein). Im KBS-3-
Konzept bestehen Anforderungen be-
züglich Korrosionsschutz und mechani-
schem Schutz (z.B. gegenüber Scher-
bewegungen). 

Salzgrus, Bentonit, 
Bentonit-Gemische 
mit Sand oder 
Wirtsgestein 

 Geotechnisches 
Bauwerk 

Dichtwirkung Abdichtungsbauwerk, welches aufgrund 
einer geringen Gesamtpermeabilität 
den Zutritt von Lösungen zu den Abfäl-
len be- bzw. verhindern soll 

Schachtnahe Stre-
ckenabdichtungen, 
Dichtelemente und 
Widerlager im 
Schacht; Pfropfen 
in Strecken, Plugs 
(Bentonit, Salzbe-
ton, Mg-Beton)  

 Geotechnisches 
Bauwerk 

Dichtwirkung 
und mechani-
sche Stabilisie-
rung (Widerla-
ger) 

Wie oben, jedoch zusätzliche sicher-
heitskonzeptionell vorgeschriebene Wi-
derlagerfunktion 

 Streckenversatz Mechanische 
Stabilisierung 
(Stützfunktion) 

Das Einbringen von Versatz in aufge-
fahrene Hohlräume, soll der Gebirgs-
konvergenz entgegenwirken und damit 
eine Auflockerung des Wirtsgesteins 
verhindern 

Salzgrus, Bentonit 

 Streckenversatz Mechanische 
Stabilisierung 
(Widerlager) 

Das Einbringen von Versatz in aufge-
fahrene Hohlräume, soll gerichteten 
Drücken, wie Fluid- oder Quelldrücken 
entgegenwirken 

Salzgrus, Bentonit 

 Speicherraum Speicherung 
(Zutritts- und 
Transportverzö-
gerung) 

Nicht kompaktierbarer Versatz bietet 
ein Speichervolumen (Porenraum) zur 
Aufnahme von Fluiden 

Basalt-Serpentinit-
Schotter 
 

 Widerlager Mechanische 
Stabilisierung 
(Widerlager) 

Ohne Dichtwirkung Widerlager im 
Schachtverschluss, 
z.B. VSG 
Plugs 

 Reaktiver  
Versatz 

Stabilisierung 
gegen hydrau-
lisch-chemische 
Prozesse 

Im Regelfall geht es darum, günstige 
chemische Bedingungen, z.B. durch 
Pufferung des pH-Wertes, zu erzeugen, 
die entweder freisetzungs- oder korrosi-
onsmindernd wirken.  

Opferschichten im 
Schachtverschluss 
(VSG) 
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Tab. 3.2 Komponentenspezifische rückhaltende Sicherheitsfunktionen (RSF) für 

Kristallingestein (KBS-3-Konzept) nach /FIS 17/ 

Sicherheitsfunktion Komponente 
(KBS-3-Komponente in Klammern) 

R
S

F
_
D

W
 –

 D
ic

h
tw

ir
k

u
n

g
 

a) Behinderung des Lösungs-
zutritts 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

b) Behinderung des Radionuk-
lidtransportes 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

R
S

F
_
R

T
 -

 

S
p

e
ic

h
e

-

ru
n

g
 

a) Verzögerung einer Fluidbe-
wegung 

Speicherraum (z. B. crushed granite) 
Nicht im KBS-3-Konzept gefordert 

b) Hinauszögerung des Radio-
nuklidtransportes 

Speicherraum (z. B. crushed granite) 
Nicht im KBS-3-Konzept gefordert 
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Tab. 3.2 Komponentenspezifische rückhaltende Sicherheitsfunktionen (RSF) für 

Kristallingestein (KBS-3-Konzept) nach /FIS 17/ (Forts.) 

Sicherheitsfunktion Komponente 
(KBS-3-Komponente in Klammern) 

R
S

F
_
A

T
 –

 R
e

te
n

ti
o

n
 u

n
d

 A
tt

e
n

u
a
ti

o
n

 

a) Sorption Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

b) Verhinderung des Kolloid-
transports 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

c) Löslichkeitsbegrenzung Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

d) Hydrodynamische Disper-
sion 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

e) Matrixdiffusion Einlagerungsbereich (Geosphere) 

f) Dichteschichtung Grundwas-
ser 

Deckgebirge 

R
S

F
_
L

T
 b) Günstige Freisetzungscha-

rakteristik 
Abfallmatrix 
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Tab. 3.3 Komponentenspezifische integritätserhaltende Sicherheitsfunktionen (ISF) 

für Kristallingestein (KBS-3-Konzept) nach /FIS 17/ 

Sicherheitsfunktion Komponente 
(KBS-3-Komponente in Klammern) 

IS
F

_
M

S
 –

 M
e

c
h

a
n

is
c

h
e
 S

ta
b

il
is

ie
-

ru
n

g
 

a) Aufnahme isostatischen 
Drucks 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

b) Aufnahme gerichteten 
Drucks 

Abfall (Abfallmatrix) 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

IS
F

_
P

S
 –

 S
ta

b
il
is

ie
ru

n
g

 g
e

g
e

n
 h

y
d

ra
u

li
s

c
h

-c
h

e
m

i-

s
c
h

e
 P

ro
z
e

s
s

e
 

a) Schutz vor Degradation Abfall (Abfallmatrix) 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

b) Schutz vor Subrosion und 
Erosion 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Einlagerungsbereich (Gesosphere) 

c) Gewährleistung des Quell-
vermögens 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 
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Tab. 3.3 Komponentenspezifische integritätserhaltende Sicherheitsfunktionen (ISF) 

für Kristallingestein (KBS-3-Konzept) nach /FIS 17/ (Forts.) 

Sicherheitsfunktion Komponente 
(KBS-3-Komponente in Klammern) 

IS
F

_
V

G
 -

 G
a

s
d

ru
c

k
b

e
g

re
n

-

z
u

n
g

 

a) Begrenzung der Gasbildung Abfall (Abfallmatrix) 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Einlagerungsbereich (Gesosphere) 

b) Schadlose Ableitung von 
Gasen 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Einlagerungsbereich (Gesosphere) 

IS
F

_
V

T
 -

 T
e
m

p
e
-

ra
tu

rb
e
g

re
n

z
u

n
g

 b) Schadlose Ableitung der er-
zeugten Zerfallswärme nach 
außen 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 

Geotechnisches Bauwerk (Plugs) 

Einlagerungsbereich (Geosphere) 

IS
F

_
V

U
 -

 U
n

-

te
rk

ri
ti

k
a
li
tä

t b) Verhinderung von Rekritika-
litätszuständen 

Abfall (Abfallmatrix) 

Abfallbehälter (Canister) 

Abfallnaher Versatz (Buffer) 

Streckenversatz (Tunnel Backfill) 
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3.6 Integritätsgefährdende Prozesse und Zustände 

Im Folgenden werden THMCB-Prozesse aufgezeigt, die grundsätzlich die Integrität ei-

nes Endlagersystems im Kristallingestein gefährden können. Diese berücksichtigen ins-

besondere Erkenntnisse der schwedischen und finnischen Sicherheitsbetrachtungen, da 

diese beiden Länder im Auswahlverfahren für ein Endlager im Wirtsgestein Kristallinge-

stein bereits weit fortgeschritten sind. Falls zutreffend wird der Bezug zwischen den in-

tegritätsgefährdenden Prozessen und Kriterien im StandAG aufgezeigt. Hierzu gehört 

eine Betrachtung, inwiefern die identifizierten integritätsgefährdenden Prozesse bereits 

durch die Kriterien im StandAG abgedeckt erscheinen und somit keine gesonderten Kri-

terien in anderen Regelwerken diese Prozesse zwingend erfassen müssen. 

Bergbauinduzierte Effekte 

Eine bergbaubedingte Auflockerungszone (häufig als EDZ abgekürzt, d. h. Excavation 

Disturbed Zone) kann als potentieller Migrationspfad für Fluide und Radionuklide in flüs-

siger und gasförmiger Phase dienen /AND 05/. Nach /BMU 10/ ist die sog. Auflocke-

rungszone (für das Dilatanzkriterium, s. Kap. 3.2.1) von der Integritätsbetrachtung aus-

genommen. Eine bergbaubedingte Auflockerungszone im Kristallingestein kann den 

Grundwasserzufluss infolge eines vernetzten Kluftnetzwerkes im Umfeld der Behälter 

unzulässig erhöhen und somit den Transport durch das Wirtsgestein grundsätzlich be-

schleunigen /SKB 11b/, /POS 13/. 

Die Auflockerungszone ist im Kristallingestein aufgrund seiner mechanischen Eigen-

schaften allerdings auf eine wenige Zentimeter mächtige konturnahe Zone beschränkt 

/SKB 11c/. Diese Aussage basiert auf Messungen in vertikalen, mit Einlagerungsbohrlö-

chern vergleichbaren Bohrungen im Kristallingestein /SKB 11c/, /MUS 10/. In Abhängig-

keit der aufzufahrenden Struktur (Schacht, Einlagerungsstrecke, Einlagerungsbohrloch) 

werden spezifische Bohrverfahren eingesetzt, um das Ausmaß der EDZ und die Konnek-

tivität zum Kluftnetzwerk im Wirtsgestein zu minimieren /POS 13/. 

Am stärksten ausgeprägt ist die Auflockerungszone an dem First der Einlagerungsstre-

cken /POS 13/. Dort beträgt im zitierten Beispiel die Transmissivität bis zu 10-8 m²/s, in 

anderen Teilen lediglich 10-12 m²/s /MUS 10/. /KOS 09/, /HAR 10/ folgern im zitierten Bei-

spiel aus der starken räumlichen Begrenzung (max. 30 cm Eindringtiefe) und der gerin-

gen Transmissivität der Auflockerungszone, dass deren Auswirkung auf den Grundwas-

serzufluss gering ist. 
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Mögliche Abschalungen im Kristallingestein können infolge der Auffahrung in der 

Nähe der Einlagerungslöcher auftreten /SKB 11c/. Dies würde im schwedischen Sicher-

heitskonzept im ungünstigsten Fall ca. 100 – 200 von 6.000 Einlagerungsbohrlöchern 

betreffen /BEU 16/. Die Auswirkung dieser Abschalungen wird als vernachlässigbar an-

gesehen, da die Stärke der Abschalungen lediglich ca. 5 cm beträgt. Weiterhin sind diese 

leicht detektierbar, sodass die Ungewissheiten bzgl. des Vorkommens von Abschalun-

gen gering sind /SKB 11c/. In /SKB 11c/ wurde weiterhin gezeigt, dass die Erhöhung der 

hydraulischen Durchlässigkeit im Nahbereich der Barrieren infolge von Abschalungen 

keinen Einfluss auf die Darcy-Geschwindigkeit d. h. das Strömungsregime im Gebirge 

hat.  

Im Rahmen des finnischen Sicherheitskonzeptes wurden Messungen der Seismizität in-

folge einer Auffahrung von Einlagerungsbohrlöchern im Wirtsgestein Kristallingestein 

gemessen /POS 12b/. Es wurde eine geringe Seismizität mit Magnituden von 0,2 bis 0,9 

festgestellt /SAA 08/, /SAA 11/, die darüber hinaus auch räumlich stark begrenzt sind 

/SAA 12/. Sicherheitsrelevante bergbauinduzierte Erdbeben durch die Reaktivierung von 

Klüften während der Auffahrung werden ausgeschlossen, da die in den schwedischen 

Sicherheitsfunktionen der Behälter vorgeschriebene maximale Magnitude von fünf nicht 

erreicht wird /SKB 11c/. 

Bergbauinduzierte Effekte (Auflockerungszone, Abschalungen, Reaktivierung von 

Kluftnetzwerken) können im Kristallingestein in Integritätsbetrachtungen einfließen, 

wenn eine Vernetzung zwischen einem bestehenden Kluftnetzwerk im Wirtsgestein und 

den entstehenden Rissen und Abschalungen in der Nähe des Endlagerbergwerkes 

denkbar oder möglich ist. Aufgrund der mechanischen Eigenschaften von kristallinen 

Gesteinen wie z. B. Granit ist ein geringes räumliches Ausmaß der bergbaubedingten 

Auflockerungszone zu erwarten, sodass eine Vernetzung von Fluidwegsamkeiten i. d. R. 

leicht ausgeschlossen werden können sollte. 

Erosionsprozesse 

Der Standort für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle muss einen ausreichend gro-

ßen Abstand zur Tagesoberfläche besitzen, sodass ein Schutz vor einer flächenhaften 

Erosion gegeben /BOD 08/ und die Einschlusswirkung der geologischen Barriere sicher-

gestellt ist /GOG 88/. Ausgehend vom geforderten Betrachtungszeitraum und der He-

bungsrate am spezifischen Standort wird die Tiefenlage bestimmt, sodass das Endlager 
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in einer tiefen geologischen Formation im Betrachtungszeitraum nicht an die Erdoberflä-

che gelangt /ENSI 10/. 

Im Standortauswahlgesetz /STA 17/ ist dies durch die Mindestanforderung „minimale 

Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ sowie durch das Ausschlusskriterium 

„großräumige Vertikalbewegungen“ gesetzlich geregelt. 

Gasbildung 

Im schwedischen Langzeitsicherheitsnachweis /SKB 11b/ stellt die äußere Umhüllung 

der Kupferbehälter die Hauptbarriere dar, deren Deckel gasdicht verschweißt werden. 

Um eine Radionuklidmigration in der Gasphase (insbesondere 14C und 222Rn) zu verhin-

dern, muss die Korrosionsbeständigkeit und die mechanische Beständigkeit der Kupfer-

behälter gewährleistet werden /SKB 11c/. Lösungen mit niedrigen pH-Werten wirken 

korrosionsbeschleunigend und es kann Wasserstoffgas entstehen /SZA 07/. Die Anwe-

senheit von Wasserstoffgas im Nahfeld der Kupferbehälter wiederum besitzt einen Ein-

fluss auf die Korrosionsrate von Kupfer; dies ist derzeit Bestandteil von Forschungsar-

beiten /POS 13/, /BEC 11/. Zusammenfassend schildert /POS 13/ allerdings, dass die 

auftretenden Prozesse innerhalb von einer Million Jahre zu einer maximalen Korrosion 

von aufsummiert weniger als fünf Millimeter führen /SKB 10/. Derzeit werden die Korro-

sionsprozesse im Rahmen eines Reviews detailliert ausgewertet, wodurch ggfls. eine 

Anpassung der Bewertung von Korrosionsprozessen an Kupferbehältern erfolgen kann 

/STR 19/. 

Gasfreisetzungen aus dem Kupferbehälter bzw. Wasserstoffproduktion können zu einer 

Druckerhöhung im umgebenden Bentonit führen /POS 12a/, die ab einem experimentell 

ermittelten Grenzwert von 20 MPa Risse im Bentonit erzeugen, sodass Gas entweichen 

kann /HAR 03/. Sobald der Gasdruck unter ca. 10 MPa fällt, greift wieder der Selbstab-

dichtungseffekt des Bentonits und eine Gasmigration durch den Bentonit ist nur noch 

durch Diffusion möglich /SKB 11c/. 

Da der Behälter (in Zusammenwirkung mit weiteren geotechnischen Barrieren wie dem 

Buffer aus Bentonit) im schwedisch/finnischen Konzept wesentliche Barrierefunktionen 

einnimmt, muss über diese der Einschluss über den Nachweiszeitraum gewährleistet 

sein. Hierzu gehört, dass die Korrosionsbeständigkeit aufgezeigt wird. Da z. B. Wasser-

stoffgas korrosionsfördernd wirkt und ein Druckaufbau durch Gasbildungen den Buffer 

beschädigen kann, sollte die Gasbildung in Integritätsbetrachtungen im Kristallingestein 
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als Prozess detaillierter betrachtet werden und kann einen wesentlichen Aspekt beim 

Integritätsnachweis im Kristallingestein darstellen. Ein Kriterium zur zulässigen Korro-

sion der Behälter könnte im Integritätsnachweis mittels Indikatoren zur Beschaffenheit 

des Grundwassers Anwendung finden. Gleichzeitig würde ein Druckaufbau infolge von 

Gasbildungen bei Korrosion eines Behälters im Fluiddruckkriterium berücksichtigt. 

Geochemisches Milieu 

In einem Sicherheitskonzept im Kristallingestein stellt der Behälter eine wesentliche Bar-

riere dar. Daher ist seine Korrosionsbeständigkeit relevant, die vom vorliegenden und 

dem sich ggfls. zeitlich veränderlichen geochemischen Milieu abhängig ist. 

Im schwedischen Sicherheitskonzept wird als günstig ein geochemisches Milieu ange-

sehen, dass eine geringe Korrosionsrate des Behältermaterials begünstigt, die Zerset-

zungsrate der Abfallmatrix gering hält und eine geringe Löslichkeit sowie ein effektives 

Rückhaltevermögen für freigesetzte Radionuklide begünstigt /SKI 93/. 

Konkret darf unbeeinflusstes Grundwasser in der Endlagertiefe keinen gelösten Sauer-

stoff beinhalten, damit ein Korrosionsschutz und somit die Behälterintegrität nach dem 

Kriterium Can1 gewährleistet ist /AND 00/. Die Abwesenheit von Sauerstoff wird durch 

ein negatives Redoxpotential und der Anwesenheit von Fe(II) sowie von Sulfiden ange-

zeigt /AND 00/. Der pH-Wert soll im Bereich von 6 – 10 liegen, eine niedrige Konzentra-

tion von organischen Verbindungen (DOC < 20 mg) ist wie eine niedrige Ammonium-, 

Radon- und Radiumkonzentration und ein gewisser Gehalt an freien Ca2+- und Mg2+-

Ionen (> 4 mg/l) vorteilhaft /AND 00/. Insgesamt darf die Summe der gelösten Feststoffe 

in der Endlagertiefe 100 g/l nicht überschreiten /AND 00/. 

Nach dem Kriterium R1e dürfen keine extremen alkalinen Bedingungen (pH > 11) vor-

liegen, um eine geringe Korrosion der Behälter zu gewährleisten. Eine Verletzung des 

Kriteriums R1e infolge eines Zutrittes von glazialem Schmelzwasser wird ausgeschlos-

sen /SKB 11d/. Einzig könnten die Wechselwirkungen zwischen Grundwasser und dem 

in Klüften und Deformationszonen verpressten Zement im Endlagerbereich alkalische 

Verhältnisse erzeugen. Lokal kann der pH-Wert temporär auf 9 ansteigen, was nicht zu 

einer Verletzung des Kriteriums R1e führt /SKB 11d/. 

Nach dem Kriterium R1f dürfen für die Korrosionsbeständigkeit der Behälter keine sau-

ren Verhältnisse (pH < 4) vorliegen und die Chloridkonzentration nicht größer als 2 mol/l 
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sein /SKB 11d/. Eine Absenkung des pH-Wertes bis hin zu sauren Verhältnissen durch 

den Zutritt von Schmelzwasser wird, wie auch die Erhöhung der Chloridkonzentration, 

ausgeschlossen /SKB 11d/. 

Nach dem finnischen Sicherheitskonzept soll das geochemische Milieu so geschaffen 

sein, dass die technischen Barrieren ihre spezifischen Eigenschaften möglichst lange 

behalten /POS 99/. Hierzu gehört Sauerstofffreiheit, ein niedriges Redoxpotential, ein 

neutraler pH-Wert sowie geringe Sulfidkonzentrationen /POS 99/. Der Salzgehalt des 

Grundwassers soll unterhalb von 100 g/l liegen /POS 99/. In Anlehnung an glaziale 

Schmelzwässer wird ein pH-Wert von 5,8 bis 9 in Abhängigkeit ihres für Schmelzwässer 

typischen Karbonatgehaltes bei einer Infiltration in das Endlager hinein erwartet 

/PAS 10/. 

Im StandAG /STA 17/ stellt das „Kriterium zur Bewertung der hydrochemischen Verhält-

nisse“ ein Abwägungskriterium bzgl. des geochemischen Milieus dar. Als günstig werden 

ein chemisches Gleichgewicht zwischen dem Wirtsgestein im Bereich des ewG und dem 

darin enthaltenen tiefen Grundwasser, neutrale bis leicht alkalische Bedingungen, ein 

anoxisch-reduzierendes Milieu, ein möglichst geringer Gehalt an Kolloiden und Kom-

plexbildern sowie eine geringe Karbonatkonzentration angesehen. Ein Integritätskrite-

rium, welches das geochemische Milieu (in Abhängigkeit von Wirtsgestein und den Ma-

terialeigenschaften und -zusammensetzungen der geotechnischen und technischen 

Barrieren) berücksichtigt, existiert in der aktuellen Fassung der Sicherheitsanforderun-

gen /BMU 10/ nicht. Ein solches wird z. B. in /NAV 19/ vorgeschlagen und nach /ESK 19/ 

ist ein günstiges geochemisches Milieu zum Erhalt der Einschlusswirksamkeit des Bar-

rierensystems eines Endlagers (im Wirtsgestein Kristallingestein) wesentlich. 

Glaziale Einflüsse 

Durch glaziale Einflüsse kann die Temperatur in einem Endlager absinken und Scher-

bewegungen können geotechnische Barrieren unzulässig beeinflussen. Das Auftreten 

von Permafrost und glazialen Bedingungen wird z. B. in Schweden im Betrachtungszeit-

raum von 100.000 Jahren als wahrscheinlich angesehen /SKB 11d/. Daher wurden im 

schwedischen Langzeitsicherheitsnachweis verschiedene klimatische Entwicklungen 

berücksichtigt und thermische Rechnungen durchgeführt, um die glazialen Auswirkun-

gen und hiermit im Zusammenhang stehende Verletzung der Behälterintegritätskriterien 

Buff6 (Gefrieren des Bentonits als Buffer unterhalb einer Grenztemperatur von -4 °C) 

und R4b (Geomechanische Stabilität bzgl. Scherbewegungen bis zu einer 
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Grenztemperatur von 0 °C) zu untersuchen /SKB 11d/. Eine Abkühlung bis auf 0 °C 

wurde in einer Teufe von bis zu 259 m und bis auf -4 °C in einer Teufe von bis zu 150 m 

berechnet /SKB 11d/. Diese beiden Isothermen liegen deutlich oberhalb des geplanten 

Einlagerungsbereiches (457 m bis 470 m Teufe), sodass in Schweden eine Verletzung 

der Behälterintegrität infolge einer Abkühlung, unter Berücksichtigung einer Unsicher-

heitsanalyse, ausgeschlossen wird /SKB 11d/. Auch mit pessimistischen Annahmen 

z. B. bzgl. Lufttemperatur, Vegetation, Schneebedeckung und Wärmeleitfähigkeit des 

Wirtsgesteins liegt die 4 °C-Isotherme lediglich in einer Teufe von 316 m /SKB 11d/.  

Durch die zusätzliche Eisauflast während einer Eiszeit erhöht sich die isostatische Be-

lastung der Behälter, sodass der Grenzwert – hier von 45 Mpa – überschritten werden 

kann /SKB 11d/. Nach Berechnungen von /SKB 11d/ wird die Behälterintegrität durch 

die zusätzliche isostatische Belastung nicht verletzt, da maximal eine isostatische Be-

lastung von 43,5 MPa erreicht wird (4,5 MPa durch hydrostatischen Druck, max. 13 MPa 

durch Quelldruck des Bentonits als Buffer, max. 26 MPa durch Eisauflasten) /SKB 11d/. 

Infolge einer Eiszeit wird sich das geomechanische Spannungsfeld, das Grundwasser-

potential und dessen chemische Zusammensetzung (Verdünnungseffekt durch 

Schmelzwasser) verändern /POS 12b/. Nach /POS 13/ kann die glaziale Erosion eine 

Auswirkung auf den Schachtverschluss und die Strecken am oberen Bereich des End-

lagers am Standort Olkiluoto in einer Teufe von 200 m bis 300 m haben. Allerdings wird 

die Barrierewirksamkeit nicht beeinträchtigt, da der Verschluss sehr mächtig ist und die 

Erosionsrate selbst in einer Eiszeit sehr gering ist. Mehrere Millionen Jahre seien not-

wendig, damit der Verschluss vollständig erodiert sei /POS 13/. 

Das StandAG /STA 17/ fordert für ein Endlager mit der Mindestanforderung „minimale 

Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“, dass die Oberfläche des ewG min-

destens 300 Meter unter der Geländeoberfläche liegen muss. Hiermit soll insbesondere 

eine eiszeitlich bedingte intensive Erosion ausgeschlossen werden, deren direkte oder 

indirekte Auswirkungen zur Beeinträchtigung der Integrität führen könnte. 

Grundwasserströmung 

Das Auftreten einer advektiv bedingten Grundwasserströmung ist ein unerwünschter 

Prozess, da hierdurch vermehrt Lösung zur Korrosion und als potentielles Transportmit-

tel für Radionuklide zur Verfügung stehen. Um einen advektiven Grundwasserfluss im 

Kristallingestein zu vermeiden, soll das Wirtsgestein daher eine möglichst geringe 
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Anzahl an Großklüften /SKI 93/ besitzen und bevorzugt nur eine geringe Anzahl von 

kleineren lokal begrenzten Kluftzonen mit einer geringen Kluftdichte aufweisen 

/AND 00/. 

In Schweden soll der hydraulische Durchlässigkeitsbeiwert des Grundgebirges im Einla-

gerungsbereich im Wesentlichen geringer als 10-8 m/s sein und die Transmissivität unter 

10-5 m²/s liegen /AND 00/. Der Mindestabstand des Endlagers zu großen lokalen Kluft-

zonen soll 10 m, zu regionalen Kluftzonen 100 m betragen /SKB 94/. Im StandAG 

/STA 17/ wird über die Mindestanforderung „Gebirgsdurchlässigkeit“ für den ewG gere-

gelt, dass die hydraulische Durchlässigkeit maximal 10-10 m/s betragen darf. 

Kolloidbildende Prozesse 

Die Bildung von Kolloiden, d. h. ein Abtrag von Partikeln, kann zum Masseverlust von 

tonhaltigen Endlagerbarrieren in einem entsprechenden Endlagerkonzept im Kristallin-

gestein und zu einem beschleunigten Transport von Radionukliden an den Kolloiden 

führen. 

Der Einfluss eines Temperaturanstiegs von 4 °C bzw. 22 °C auf 70 °C auf die Stabilität 

der Montmorillonit-Kolloide hängt stark vom pH-Wert und – im naheneutralen pH-Bereich 

– von der Ionenstärke der Lösung ab: bei pH von 3 bis 8,3 wird die Stabilität erheblich 

reduziert (im naheneutralen pH-Bereich bei einer Ionenstärke von ca. > 0,007 M), wäh-

rend sie bei pH von 10 bis 11 erhöht wird /GAR 09/. Diese differenzierte Abhängigkeit 

vom pH-Wert und von der Ionenstärke der Lösung hängt damit zusammen, dass die 

Kolloid-Aggregierung zwar durch die sich mit der Temperatur erhöhende Zusammen-

stoßhäufigkeit der Montmorillonit-Kolloide begünstigt wird, sie aber durch die sich mit der 

Temperatur ebenfalls erhöhenden Kolloidabstoßung unterdrückt wird. 

Mikrobielle Prozesse 

Mikrobielle Prozesse können zur Zersetzung von Organika (z. B. Zersetzung von Po-

lyethylen /WOL 12/), Gasbildung, Korrosion und zur Mineralumwandlung beitragen. Da-

her wird angestrebt die Bildung und Population von Mikroorganismen soweit wie möglich 

und sicherheitstechnisch nötig einzuschränken bzw. zu verhindern. Mikroorganismen 

sind nur in einem spezifischen Temperaturbereich überlebensfähig bzw. aktiv. Daher 

könnten Temperaturen außerhalb des spezifischen Temperaturbereichs sicherheitstech-

nisch vorteilhaft in einem Endlager sein. Welche konkreten Mikroorganismen in einem 
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Endlager vorkommen und welche Auswirkungen die mikrobiellen Aktivitäten auf die Si-

cherheit eines Endlagers haben hängt sowohl von der Zusammensetzung der eingela-

gerten Abfälle als auch von den jeweiligen chemischen und physikalischen Randbedin-

gungen des Endlagers ab. 

Die Vielzahl an Mikroorganismen wird anhand ihrer unterschiedlichsten Lebensbedin-

gungen unterschieden, insbesondere auf ihre Temperatur- und Salinitätsverträglichkeit 

/SPA 00/, /ORE 11/. Sogenannte thermotolerante Mikroorganismen besitzen eine opti-

male Wachstumsrate für Temperaturen von bis zu 50 °C, thermophile Mikroorganismen 

für über 50 °C. Das Wachstum von hyperthermophilen Mikroorganismen wird bis zu 

90 °C begünstigt. Nach /BOW 11/ werden Mikroorganismen als halophil bezeichnet, 

wenn ihre optimale Wachstumsrate in über 1,7 M NaCl-Lösungen (> 10 % Gewichtspro-

zent, > 350 g/l) auftritt. 

Der Einfluss von Mikroorganismen auf Prozesse wie Gasbildung, Korrosion, Abbau or-

ganischer Materialien usw. sollte in einem Endlager- und Sicherheitskonzept nach dem 

jeweiligen Kenntnisstand berücksichtigt werden, wenn Temperaturen von ca. 122 °C un-

terschritten werden /BRA 19/. 

Die Verfügbarkeit des Porenraums ist für diese mikrobiellen Prozesse maßgeblich. Um 

diese in einem geplanten Endlager zu verringern, wurde beispielsweise von der für die 

Entsorgung der radioaktiven Abfälle in Kanada verantwortlichen Organisation (Nuclear 

Waste Management Organisation, NWMO) der Einsatz eines Bentonit-Sand-Gemisches 

als Referenz-Nahfeldbarriere zugunsten eines reinen Bentonits verworfen, da der Po-

renraum so deutlich reduziert werden kann /NUC 05/. 

Im schwedischen Langzeitsicherheitsnachweis soll durch eine hohe Dichte des Ben-

tonits als Buffer (1.950 und 2.050 kg/m³) das Vordringen von Mikroorganismen zum Be-

hälter und somit eine mikrobiell induzierte beschleunigte Korrosion verhindert werden 

(Sicherheitsfunktion Buff2) /SKB 11b/. Wenn es vereinzelt zu übermäßigem Verlust von 

Bentonit kommt, kann eine verstärkte mikrobielle Aktivität von sulfatreduzierenden Bak-

terien mit einhergehender Korrosion der Behälteroberfläche nicht grundsätzlich vollstän-

dig ausgeschlossen werden /SKB 11d/. 

Neotektonische Aktivität 

Nach den schwedischen Anforderungen soll ein Standort für ein Endlager für hoch radi-

oaktive Abfälle nicht in der Nähe von regionalen Scherzonen errichtet werden /AND 00/. 
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Es dürfen jedoch „tektonische Linsen“ in der Nähe von regionalen plastischen Abscher-

zonen existieren, in denen das Grundgebirge homogen und relativ unberührt ist 

/AND 00/. Die anfänglichen Gebirgsbeanspruchungen sowie Festigkeits- und Verfor-

mungseigenschaften sollen in der geplanten Endlagertiefe nicht von denen üblicher-

weise im schwedischen Grundgebirge vorkommenden Bedingungen abweichen 

/AND 00/. 

Im Standortauswahlgesetz /STA 17/ ist dies durch das Ausschlusskriterium „aktive Stö-

rungszonen“ geregelt, das einen abdeckenden Sicherheitsabstand zwischen dem End-

lagerbereich und geologisch aktiven Störungszonen sicherstellt. 

Seismische Aktivität 

Ein Standort für hoch radioaktive Abfälle sollte sich in einer geologisch stabilen Region 

befinden /AKE 02/. Hierzu gehört neben einer geringen tektonischen und vulkanischen 

Aktivität auch eine geringe seismische Aktivität. Das StandAG /STA 17/ fordert daher 

nach § 22 (4), dass ein Endlagerstandort als nicht geeignet gilt, wenn die örtliche seis-

mische Gefährdung größer ist als in Regionen der Erdbebenzone 1 nach /DIN 11/. 

Nach /SKB 09/ wird eine seismische Gefährdung des Endlagers ausgeschlossen, wenn 

Bohrlöcher nicht näher als 100 m zu einer Störungszone mit einer Länge von 3 km lie-

gen. Dies ist mit infolge eines Erdbebens auftretenden Scherbewegungen begründet. 

Aufgrund des Designs der Behälter dürfen die Scherbewegungen 5 cm nicht überstei-

gen. Solche Scherbewegungen können nach /SKB 11c/ am Standort Forsmark durch 

Erdbeben nur an den über 3 km langen Störungszonen bei einer Unterschreitung des 

Sicherheitsabstandes von 100 m entstehen. 

Im finnischen Langzeitsicherheitsnachweis /POS 13/ wird die Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens von Erdbeben für den Nachweiszeitraum in Abhängigkeit ihrer Intensität nach 

/GUT 44/ auf Basis von historischen Erdbebenereignissen angegeben. /SAA 12/ haben 

eine solche Analyse für den Standort Olkiluoto durchgeführt und nach /POS 13/ überein-

stimmende Ergebnisse zu vergleichbaren Studien erzielt /BÖD 06/, /LAP 99/, /HOR 05/, 

/FEN 06/, /SAA 00/. 

Nach /SAA 00/ werden auf der Datenbasis von /AHJ 84/ keine Erdbeben im finnischen 

kristallinen Grundgebirge mit einer Magnitude größer als fünf erwartet. Aufgrund der im 

Vergleich zum Betrachtungszeitraum von 100.000 Jahre kurzen Aufzeichnungsdauer 
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historischer Erdbebenereignisse kann das Auftreten stärkerer Erdbeben allerdings nicht 

vollständig ausgeschlossen werden /POS 13/. Deformationen und Störungszonen in der 

Nähe des Standortes Olkiluoto zeigen, dass Erdbeben mit einer Magnitude von größer 

als sechs nicht aufgetreten sind /SAA 12/. 

 

Abb. 3.7 Anzahl an Erdbeben pro Jahr am Standort Olkiluoto in Abhängigkeit ihrer 

Magnitude /SAA 12/ 

Thermisch induzierte Expansion und Rissbildung 

Die Einlagerung von Behältern mit hoch radioaktiven Abfällen in ein Endlagerbergwerk 

führt aufgrund des radioaktiven Zerfalls zu einem Wärmeeintrag in das Endlager und 

somit auch zu einer Temperaturerhöhung des Wirtsgesteins und seiner geologischen 

Umgebung gegenüber der ursprünglichen Gebirgstemperatur. Die sich einstellende 

Temperatur in einem Endlager ist dabei u. a. abhängig von der Beladung der Behälter, 

der Wärmeleistung der Abfälle (nach Abbrand und Zwischenlagerung), der Lagerung, 

den thermischen Materialeigenschaften der geotechnischen Barrieren sowie des Wirts-

gesteins und dem sich einstellenden Temperaturgradienten zur geologischen Umge-

bung. Hierdurch können thermisch induzierte Prozesse ablaufen, die sich auf die Behäl-

terintegrität in einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle im Kristallingestein auswirken 

und somit Sicherheitsfunktionen unzulässig beeinflussen können.  
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/SKB 11d/ berücksichtigt hierbei fünf unterschiedliche wesentliche Prozesse, welche die 

Behälterintegrität gefährden könnten: 

• Thermisch induzierte Reaktivierung von Klüften im Nahfeld, einschließlich thermi-

scher Expansion des Wirtsgesteines, welche die Sicherheitsfunktionen R3bc und 

R2ab (Mechanische Stabilität der Geosphäre gegenüber Scherbewegungen) beein-

trächtigen kann. 

• Thermisch induzierte Reaktivierung von Klüften im Fernfeld, welche die Transmissi-

vität und infolgedessen die Transportgeschwindigkeit erhöhen können und zu einer 

Verletzung des Kriteriums R2a führen können. 

• Reaktivierung von Klüften durch die Spreizung des Mittelozeanischen Rückens, wel-

che die mechanische Stabilität der Bohrlöcher nach Kriterium R3bc beeinflussen 

kann. 

• Klüftungen des Gesteins, welche einen Einfluss auf die geometrische Anordnung der 

Bohrlöcher haben (Kriterium Buff1) und eine Fluidmigration zwischen Buffer und Ge-

stein haben kann (Kriterium R2a).  

• Deformation infolge von Kriechprozessen, welche die Geometrie der Bohrlöcher be-

einflussen und die Sicherheitskriterien Buff3 und Buff6 beeinflussen. Kriechen wird 

hier als Begriff auch in Fällen verwendet, in denen die mechanische Belastung nicht 

konstant ist über die Zeit, z. B. wenn Scherspannungen schrittweise  zur Entlastung 

führen. 

Im schwedischen Sicherheitskonzept werden Kupferbehälter mit hoch radioaktiven Ab-

fällen in Bohrlöchern im Kristallingestein eingelagert und von einer Bentonitbarriere um-

geben. Die Abstände zwischen den Bohrlöchern werden so gewählt, dass die Tempera-

tur im Bentonit als Buffer 100 °C nicht übersteigt. Eine höhere Temperatur würde die 

mechanischen Eigenschaften des Bentonits verändern, die ab ca. 150 °C signifikant 

werden /SKB 11c/. Berechnungen des Temperaturfeldes zeigen, dass maximal Tempe-

raturen von 95 °C an der Behälteraußenseite erreicht werden (Abb. 3.8) und die Ge-

steinstemperatur um maximal 28 °C nach 50 Jahren nach simultaner Einlagerung an-

steigt /HÖK 10/ (Abb. 3.9). 
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Abb. 3.8 Zeitlicher Verlauf der Temperatur an der Behälteraußenseite für zwei unter-

schiedliche Bohrlöcher für verschiedene Rechenfälle /HÖK 10/ 

 

 

Abb. 3.9 Temperaturerhöhung des Wirtsgesteins am Standort Forsmark, 50 Jahre 

(links) und 1.000 Jahre nach simultaner Einlagerung der hoch radioaktiven 

Abfälle (rechts) /HÖK 10/ 

Der thermische Ausdehnungskoeffizient beschreibt die relative Volumenausdehnung ei-

nes Stoffes bei Temperaturänderung und ist eine materialspezifische Proportionalitäts-

konstante zwischen der Temperaturänderung und der relativen Längenänderung eines 

Festkörpers. Dies bedeutet, dass ein Feststoff mit einem hohen thermischen Ausdeh-

nungskoeffizienten sich bei gleicher Abmessung und Temperaturdifferenz stärker aus-

dehnt als ein Feststoff mit einem niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Des-

wegen wird ein niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient als günstig angesehen, 

da geringere thermisch induzierte Spannungen im Gebirge auftreten. Nach /AND 00/ soll 
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dieser zwischen 10-6 bis 10-5 1/K liegen und sich im Endlagerbereich nicht merklich un-

terscheiden. 

Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt die Wärmemenge, die  pro Zeiteinheit durch einen 

definierten Querschnitt einer Platte bei einer bestimmten Temperaturdifferenz an beiden 

Enden übertragen werden kann. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit begünstigt eine Ableitung 

des Wärmeeintrages durch die Einlagerung von wärmeentwickelnden radioaktiven Ab-

fällen und reduziert dadurch eine Gebirgsaufheizung. Daher wird eine hohe Wärmeleit-

fähigkeit als Materialeigenschaft für das Wirtsgestein als günstig eingestuft. Die Wärme-

leitfähigkeit sollte nach /AND 00/ im Kristallingestein größer sein als 2,5 W/(m∙K) und 

geothermische Anomalien sollen gemieden werden. Die geogene Temperatur des 

Grundgebirges in der Endlagertiefe sollte weniger als 25 °C betragen /AND 00/. 

In /SKB 11c/ werden thermisch induzierte Abschalungen des Kristallingesteins an den 

Oberflächen der Einlagerungsbohrlöcher genannt, welche grundsätzlich Fließwege für 

Fluide darstellen und lokal (in Klüften, die ein Einlagerungsbohrloch schneiden) die 

Transmissivität um bis zu einer Größenordnung erhöhen können /HÖK 10/. Dieser Pro-

zess gilt als wahrscheinlich, allerdings wirken diesem die Bentonit-Pellets zwischen Buf-

fer und Felswand durch ihre hohe Quellfähigkeit entgegen und minimieren die Transmis-

sivität der betroffenen Zone dadurch, dass die Abschalungen in ihrer Position gehalten 

werden oder Unterdrücken gar ganz das Auftreten von Abschalungen /SKB 11c/. Daher 

wird das Auftreten deutlich erhöhter Transmissivitäten infolge thermisch induzierter Ab-

schalungen als weniger wahrscheinlich angesehen, ist allerdings dennoch in den Sicher-

heitsanalysen berücksichtigt /SKB 11c/. 

Durch den Wärmeeintrag sind thermisch induzierte Rissbildungen, Kluftreaktivierungen 

bzw. -neubildungen und Abschalungen im Wirtsgestein möglich. Da diese eine bevor-

zugte Fluidwegsamkeit darstellen können, sollten thermisch induzierte Prozesse in einer 

Integritätsbetrachtung sowohl für das Wirtsgestein als auch für geotechnische Barrieren 

mit einer wesentlichen Barrierenwirkung berücksichtigt werden. Die Temperaturentwick-

lung im Endlager sollte die Einschlusswirkung der geotechnischen Barrieren nicht erheb-

lich beeinträchtigen. 

Neben den hier skizzierten geomechanischen Prozessen sind auch insbesondere tem-

peraturabhängige Mineralumwandlungen im tonhaltigen Buffern z. B. aus Bentonit in ei-

ner Integritätsbetrachtung zu berücksichtigen. Für die Auswirkungen des Wärme-
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eintrages auf tonhaltige Barrieren wird auf die Berichte /MEL 16/, /BRA 19/ verwiesen. 

Falls die Eigenschaften von tonhaltigen Kluftverfüllungen eine sicherheitsrelevante Bar-

rierefunktion (z. B. Sorption) in einem Endlagerkonzept besitzen, sollten diese ebenfalls 

in einer Integritätsbetrachtung berücksichtigt werden. 

Fazit 

Im Standortauswahlverfahren in Deutschland werden grundsätzlich Standorte ausge-

schlossen, bei denen eine unzulässig hohe tektonische und vulkanische Aktivität zu er-

warten ist, da Erdbeben mit einer hohen Magnitude oder vulkanische Aktivität grundsätz-

lich für ein Endlager, unabhängig vom Wirtsgestein, integritätsgefährdend sind. 

Bergbauinduzierte Effekte, wie eine möglicherweise permeable Auflockerungszone 

durch das Auffahren eines Grubengebäudes für ein Endlager, werden in allen gesichte-

ten internationalen Sicherheitskonzepten betrachtet. Im Kristallingestein werden Perme-

abilitätsmessungen der Auflockerungszone und die Reichweite dieser bestimmt, sodass 

ein möglicher Einfluss der Auflockerungszone auf die Langzeitsicherheit eines Endla-

gers beurteilt werden kann. Im Kristallingestein wurden besonders die Auswirkungen ei-

ner bergbauinduzierten seismischen Aktivität und die mögliche Reaktivierung von beste-

henden Kluftsystemen ermittelt, die in den Beispielen allerdings keinen Einfluss auf die 

Barrienwirksamkeit zeigten. Insbesondere der Nachweis der Reichweite einer Auflocke-

rungszone und deren spezifisches Kluftnetzwerk erscheinen für den Integritätserhalt re-

levant. Die Gewährleistung der Integrität kann nur unter Berücksichtigung der geome-

chanischen Eigenschaften des Wirtsgesteins, dem vorliegenden geomechanischen 

Spannungsfeld und der verwendeten Bergbautechnik standort- und sicherheitskon-

zeptspezifisch beurteilt werden. 

Die Gasentwicklung bzw. –bildung in einem Endlager ist von einer Vielzahl an Kompo-

nenten wie dem Abfallinventar, den Behältern, den geotechnischen Barrieren, dem 

Wirtsgestein und dem geochemischen Milieu abhängig. Besonders die chemischen Re-

aktionen in Abhängigkeit des geochemischen Milieus und der Korrosionsbeständigkeit 

der Behälter und geotechnischen Barrieren im Nahfeld ist für eine mögliche Gasbildung 

von Relevanz. Durch Gasbildung können bei der Überschreitung eines spezifischen Dru-

ckes Wegsamkeiten für Fluide entstehen und als potentieller Migrationspfad für Radio-

nuklide dienen. Daher werden z. B. im schwedischen Sicherheitskonzept Kriterien zur 

Korrosionsbeständigkeit der Behälter und ein maximal zulässiger Druckaufbau im Ben-

tonit als geotechnische Barriere festgelegt. 
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Für tonreiche geotechnische Barrieren (Bentonit) in Sicherheitskonzepten im Wirtsge-

stein Kristallingestein ist eine Begrenzung des Wärmeeintrages für die Integrität der Bar-

riere von Relevanz. Hierdurch sollen thermisch induzierte Mineralumwandlungen und 

die Bildung von Wegsamkeiten für Fluide ausgeschlossen werden, welche die Integrität 

der Barriere gefährden und dazu beitragen können, dass Migrationspfade für Radionuk-

lide entstehen. Durch eine Temperaturerhöhung können Wassermoleküle aus den Zwi-

schenschichten der quellfähigen Tonminerale in den Porenraum migrieren und somit 

den sicherheitsrelevanten Quelldruck verringern und gleichzeitig den Porendruck erhö-

hen. Grundsätzlich kann sich ein erhöhter Wärmeeintrag im Bentonit allerdings auch po-

sitiv auswirken, da die Expansions-Kontraktionsgrenze überschritten werden kann und 

mikrobielle Aktivitäten eingeschränkt werden, die zu einer beschleunigten Korrosion und 

Gasbildung führen können. 

Kristallingestein weist häufig ein ausgeprägtes und komplexes Kluftnetzwerk auf, sodass 

Advektion als Transportprozess nicht ausgeschlossen werden kann. Daher wird in Si-

cherheitskonzepten im Wirtsgestein Kristallingestein quellfähiger Bentonit verwendet, 

um den advektiven Fluss im Nahfeld der Behälter zu begrenzen und eine Korrosion der 

Behälter sowie eine Radionuklidmigration zu verhindern.
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4 Konkretisierung von Integritätskriterien für Kristallingestein 

Im Folgenden werden u. a. aus den in Kapitel 3.6 ausgeführten integritätsgefährdenden 

Prozessen Integritätskriterien abgeleitet. 

Um die Voraussetzungen für einen Integritätsnachweis im Sinne von Kapitel 2 für das 

Wirtsgestein Kristallingestein zu schaffen, werden zunächst die Komponenten identifi-

ziert, die im Rahmen des Integritätsnachweises betrachtet werden müssen. Diesen Kom-

ponenten sind konzeptspezifische Sicherheitsfunktionen zugeordnet. Der Erhalt einiger 

dieser Sicherheitsfunktionen muss durch den Integritätsnachweis gezeigt werden, da es 

sich entweder um wesentliche rückhaltende oder um integritätserhaltende Sicherheits-

funktionen handelt. Der Erhalt dieser Sicherheitsfunktionen ist über geeignete Integri-

tätsindikatoren nachzuweisen. 

Für das KBS-3-Konzept sind diesbezüglich bereits verschiedene Indikatoren formuliert 

worden. Um diese zu verwenden, werden die KBS-3-Sicherheitsfunktionen auf die Si-

cherheitsfunktionen der VerSi-II-Methode abgebildet.  

4.1 Ableitung von Integritätskriterien 

Einige potentiell integritätsgefährdende Prozesse werden bereits im Rahmen des Stand-

ortauswahlverfahrens durch die Anwendung der Ausschlusskriterien und Mindestanfor-

derungen des StandAG betrachtet. Durch die Ausschlusskriterien (§ 22 StandAG) wer-

den u. a. großräumige Vertikalbewegungen, aktive Störungszonen, seismische Aktivität 

und vulkanische Aktivität ausgeschlossen. Die Mindestanforderungen (§ 23 StandAG) 

schließen (auch für Sicherheitskonzepte ohne ewG) eine Integritätsgefährdung durch 

eiszeitlich bedingte intensive Erosion aus. Integritätskriterien, die im Rahmen des Lang-

zeitsicherheitsnachweises oder vorläufiger Sicherheitsanalysen angewendet werden, 

müssen die genannten integritätsgefährdenden Ursachen also nicht zwingend einschlie-

ßen, sofern sie bei der Standortauswahl bereits in ausreichendem Tiefgang berücksich-

tigt wurden.   
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Gruppiert man die in Kapitel 3.6 dargelegten Ursachen für Integritätsgefährdungen und 

schließt die im StandAG genannten potenziell integritätsgefährdende Prozesse aus, so 

lässt sich eine Gliederung in mechanische, hydraulische, chemische und thermische Kri-

terien vornehmen:  

• Mechanisches Kriterium: Die Integrität der wesentlichen technischen und geo-

technischen Barrieren darf nicht aufgrund geomechanischer Einflüsse bzw. Zu-

stände im Endlagerbergwerk oder im Einlagerungsbereich gefährdet werden. 

• Hydraulisches Kriterium: Das Einschlussvermögen der wesentlichen techni-

schen und geotechnischen Barrieren darf durch hydromechanische Prozesse 

(z. B. Erosion oder auch Rissbildungen durch hohe Flüssigkeits- oder Gasdrücke) 

nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

• Chemisches Kriterium: Das Einschlussvermögen der wesentlichen techni-

schen und geotechnischen Barrieren darf in Hinblick auf Korrosion durch chemi-

sche Prozesse nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

• Thermisches Kriterium: Die Wärmeeinwirkung infolge des radioaktiven Zerfalls 

darf das Einschlussvermögen der technischen und geotechnischen Barrieren 

nicht unzulässig beeinträchtigen. 

Wenn Abfallbehälter und Buffer im Integritätsnachweis betrachtet werden, ist zu berück-

sichtigen, dass es zu einem frühzeitigen Ausfall weniger Abfallbehälter und Buffer kom-

men kann, z. B. aufgrund von Fabrikationsfehlern. Die Integritätskriterien beziehen sich 

also nicht auf einzelne Behälter oder Buffer, sondern auf Behälter- und Buffergruppen. 

Es sollte also erst dann von einer unzulässigen Beeinträchtigung von Barrieren gespro-

chen werden, wenn ein bestimmter Anteil an Abfallbehältern oder Buffern geschädigt 

wird. Anders gesprochen sollte die Integrität lediglich für einen bestimmten Anteil der 

Abfallbehälter und Buffer gezeigt werden müssen. Dieser Anteil ist konzeptspezifisch zu 

benennen und zu begründen. Im Fall der Behälter kann, z. B. die Zahl der zulässigen 

Behälterausfälle zur Quantifizierung im Integritätsnachweis herangezogen werden. 

Die oben genannten Kriterien spezifizieren weder die Barrieren, noch deren Sicherheits-

funktionen, deren Erhalt im Rahmen des Integritätsnachweises zu zeigen ist. Da Barrie-

ren über mehrere Sicherheitsfunktionen verfügen können, ist zu erwarten, dass die Ein-

haltung der genannten Integritätskriterien über mehrere Indikatoren zu überprüfen ist. 

Dies wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein.  
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4.2 Identifikation der zu betrachtenden Endlagerkomponenten 

Zur Identifikation und Konkretisierung von Integritätskriterien für das Wirtsgestein Kris-

tallingestein ist zunächst zu klären, für welche Endlagerkomponenten Integrität nachzu-

weisen ist.  

Wie in Kapitel 2 dargestellt, ist nach /ESK 19/ zwischen „wesentlichen“ und „weiteren“ 

Barrieren zu unterscheiden, wobei die wesentlichen Barrieren diejenigen sind, auf denen 

die Einschlusswirkung maßgeblich beruht. Der Integritätsnachweis muss die wesentli-

chen Barrieren notwendigerweise umfassen; dies sind bei KBS-3-ähnlichen Konzepten 

mindestens der Behälter und der Buffer. Die außerhalb des Buffers liegenden Kompo-

nenten können keine wesentliche rückhaltende Sicherheitsfunktion besitzen, da der Buf-

fer in direktem Kontakt zu Klüften des Wirtsgesteins stehen kann. Sie zählen daher nicht 

zu den wesentlichen Komponenten.  

Die Integrität der wesentlichen Barrieren kann darüber hinaus von weiteren Barrieren 

abhängen, die keine wesentlichen rückhaltenden Sicherheitsfunktionen, sondern nur in-

tegritätserhaltende Sicherheitsfunktionen besitzen. Sie sind nach /ESK 19/ im Integri-

tätsnachweis einzubeziehen: 

„Es ist außerdem nachzuweisen, dass die für den Erhalt der Integrität relevanten Eigen-

schaften der weiteren Barrieren des Endlagersystems mindestens über den Zeitraum 

erhalten bleiben, der für den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle nach dem Si-

cherheitskonzept erforderlich ist.“ /ESK 19/ 

Welche Komponenten dies betrifft, ist nicht klar umrissen, da Komponenten auch eine 

indirekte integritätserhaltende Wirkung auf die wesentlichen Barrieren haben können, 

wie etwa ein Widerlager, das die Integrität eines Bentonitversatzes der Einlagerungs-

strecken gewährleistet, der wiederum die Integrität des abfallnahen Buffers sichert. Die 

Entscheidung, welche Komponenten im Integritätsnachweis zu berücksichtigen sind, 

hängt also davon ab, bis zu welchem Grad man indirekte Wirkungen auf die wesentli-

chen Barrieren berücksichtigen möchte.  

Nach /ESK 19/ ist für den Integritätsnachweis zumindest auch der Bereich des Gebirges 

zu betrachten, der die Integrität der wesentlichen Barrieren gewährleisten soll. Dies ist 

insbesondere die Gesteinsschicht unmittelbar um die Einlagerungshohlräume, die den 
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Behälter und das Buffermaterial vor äußeren Einwirkungen schützt /ESK 19/, mithin der 

Einlagerungsbereich im Sinne von § 2 StandAG /STA 17/. 

Betrachtet man die Komponenten des KBS-3V-Konzeptes, so wäre nach Ansicht der 

Autoren die Integrität zumindest folgender Komponenten über die ihnen zugeordneten 

Sicherheitsfunktionen zu betrachten (vergl. Abb. 3.3 bis Abb. 3.5). 

• Komponenten mit rückhaltenden Sicherheitsfunktionen: 

− Abfallmatrix (F1-F3) 

− Abfallbehälter (Can4-5) 

− Abfallnaher Versatz (Buff1, Buff4-5, Buff7-9) 

• Komponenten mit integritätserhaltenden Sicherheitsfunktionen: 

− Abfallbehälter (Can1-3) 

− Abfallnaher Versatz (Bentonit-Buffer, Buff1-Buff6) 

− Streckenversatz der Einlagerungsstrecken (Bentonit, BF1) 

− Geosphäre (R1-R4) 

Es ist möglich, dass die Integrität der Abfallbehälter für den gesamten Nachweiszeitraum 

von 1 Millionen Jahren nicht gezeigt bzw. nicht plausibel belegt werden kann. Zudem 

wird in der Regel auch im Rahmen der wahrscheinlichen Entwicklungen des Endlager-

systems ein Ausfall einiger weniger Abfallbehälter unterstellt. In all diesen Fällen muss 

der abfallnahe Versatz (Buffer) die Rückhaltung der Radionuklide nach dem Versagen 

der Abfallbehälter gewährleisten. Der abfallnahe Versatz wird dann von einer weiteren 

zu einer wesentlichen Barriere. Für die Abfallbehälter muss ein Zeitpunkt definiert wer-

den, bis zu dem ihre Integrität zu zeigen ist; dieser Zeitpunkt ergibt sich aus dem poten-

tiellen Versagen der Behälter. Entsprechend muss die Integrität des abfallnahen Versat-

zes ab diesem Zeitpunkt gegeben sein. Integritätskriterien zur Überprüfung der 

Sicherheitsfunktionen des abfallnahen Versatzes wären dann spätestens ab diesem 

Zeitpunkt anzuwenden. 
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4.3 Ableitung von Integritätsindikatoren 

Nach der Identifikation der für den Integritätsnachweis relevanten Endlagerkomponenten 

(siehe Kapitel 4.1) müssen die zu den Komponenten gehörenden rückhaltenden und 

integritätserhaltenden Sicherheitsfunktionen benannt werden. Diesen Sicherheitsfunkti-

onen können wiederum Integritätsindikatoren (im Sinne der Begriffsbestimmung in Ka-

pitel 1) zugeordnet werden, die den Erhalt der jeweiligen Sicherheitsfunktion überprüfen. 

Zur Benennung der in Frage kommenden Sicherheitsfunktionen bietet sich die Sicher-

heitsfunktions-Klassifizierung des VerSi-II-Vorhabens /FIS 17/ an, die wegen ihrer Allge-

meinheit eine hohe Flexibilität aufweist (siehe Kapitel 3.5). 

Da Komponenten und Sicherheitsfunktionen konzeptspezifisch sind, müssen zwangs-

läufig auch die Integritätsindikatoren konzeptspezifisch ermittelt werden. In den folgen-

den Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass zukünftige Endlagerkonzepte für das 

Wirtsgestein Kristallingestein dem KBS-3-Konzept (siehe Kapitel 3.4) ähneln. Die zu den 

Sicherheitsfunktionen des KBS-3-Konzeptes gehörenden Integritätsindikatoren werden 

im Folgenden genutzt, um konkrete Beispiele für Integritätsindikatoren zu erhalten und 

zu bewerten, wie ein Integritätskriterium verletzt werden kann. 

Tab. 4.1 zeigt das Ergebnis der beschriebenen Zuordnung. In der linken Spalte finden 

sich die Sicherheitsfunktionen nach VerSi-II /FIS 17/ für die in Kapitel 4.1 benannten 

Endlagerkomponenten. Die folgenden Spalte benennt die analoge Sicherheitsfunktion 

des KBS-3-Konzeptes, sofern sie dort ausgewiesen wurde. Die aufgeführten möglichen 

Indikatoren wurden unter Zuhilfenahme der Indikatoren für die Sicherheitsfunktionen des 

KBS-3-Konzeptes zusammengestellt. Sie sind zusammen mit dem Endlagerkonzept zu 

konkretisieren. Das nicht eingehaltene Integritätskriterium ist in der letzten Spalte aufge-

führt. Die Zuordnungen der Tab. 4.1 wird im Folgenden für jede Komponente diskutiert. 
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Tab. 4.1 Übersicht über die Sicherheitsfunktionen des VerSi-II Konzepts und des KBS-3 Konzepts mit möglichen Bewertungsgrößen (Indi-

katoren), deren Überprüfung die Verletzung eines Integritätskriteriums zeigen kann 

Grün markiert sind die weiteren, rot markiert die wesentlichen Barrieren. Eine konzeptspezifische Konkretisierung der Bewertungsgrößen ist notwendig, um die 

abgeleiteten Indikatoren im Nachweis anwenden zu können. Die Anwendung der abgeleiteten Indikatoren ist stark davon abhängig, wie gut die Bewertungsgrö-

ßen messtechnisch oder rechnerisch quantifiziert werden können und im Rahmen des gegebenen Endlagerkonzeptes aussagekräftig sind. Bei der Entwicklung 

weiterer Integritätsindikatoren ist dieser Aspekt immer zu berücksichtigen. 

 Komponente Wesentliche Sicherheits-
funktionen nach /FIS 17/ 
(Die Bezeichnungen finden 

sich im Text) 

Beispiele 

nach KBS-3 

/SKB 11a/  

Mögliche Bewertungsgrößen 

(mit Beispielen aus dem KBS-3-Konzept) 

Verletztes Integritätskriterium 

 Abfallmatrix ISF_MS b) 
Aufnahme gerichteten Drucks 

 Festigkeitseigenschaften  
(Brennstäbe, Abfallmatrix) 

Mechanisches Kriterium für den Abfallbehälter 

ISF_VU b) 
Verhinderung Rekritikalität 

F3 Neutronenmultiplikationsfaktor (< 0.95) Mechanisches Kriterium und Thermisches Kriterium 
für den Abfallbehälter 

  Abfallbehälter RSF_DW a) 
Behinderung Lösungszutritt 

 Festigkeitsüberschreitungen, Minimale Di-
cke der Behälterwandung, Korrosionsrate 

Mechanisches oder Chemisches Kriterium für den Ab-
fallbehälter 

RSF_AT a) 
Sorption 

Can4 Sorptionskoeffizienten der Korrosionspro-
dukte  

Chemisches Integritätskriterium 

RSF_AT c) 
Löslichkeitsbegrenzung 

 Löslichkeitsgrenzen 

ISF_MS a)  
Aufnahme isostatischen 
Drucks 

Can2 Festigkeiten  
(isostatische Belastung < 45 MPa) 

Mechanisches Integritätskriterium 

ISF_MS b)  
Aufnahme gerichteten Drucks 

Can3 Festigkeit bei Scherung (Geschwindigkeit 
< 1 m/s bei Bufferdichte von 2050 kg/m3)  

ISF_PS a) 
Schutz vor Degradation 

Can1 Indikatoren des chemischen Milieus  Chemisches Integritätskriterium 

ISF_VT b)  
Ableitung Zerfallswärme 

 Temperatur in Behälternähe Thermisches Kriterium für den Abfallbehälter und für 
den Versatz 

ISF_VU b)  
Verhinderung Rekritikalität 

Can5 Neutronenmultiplikationsfaktor (< 0.95) Mechanisches Kriterium und thermisches Kriterium für 
den Abfallbehälter und für den abfallnahen Versatz. 
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Tab. 4.1 Übersicht über die Sicherheitsfunktionen des VerSi-II Konzepts und des KBS-3 Konzepts mit möglichen Bewertungsgrößen (Indi-

katoren), deren Überprüfung die Verletzung eines Integritätskriteriums zeigen kann (Forts.) 

 
 
  

 Komponente Wesentliche Sicherheits-
funktionen nach /FIS 17/ 
(Die Bezeichnungen finden 

sich im Text) 

Beispiele 

nach KBS-3 

/SKB 11a/  

Mögliche Bewertungsgrößen 

(mit Beispielen aus dem KBS-3-Konzept) 

Verletztes Integritätskriterium 

  Abfallnaher  
Versatz 

RSF_AT b)  
Verhinderung Kolloidtransport 

Buff7 Bentonitdichte (> 1.650 kg/m3), Porenradi-
enverteilung, chemisches Milieu 

Chemisches Kriterium, hydraulisches Kriterium 

RSF_AT a) Sorption Buff8 Sorptions- und effektive Diffusionskoeffi-
zienten 

ISF_MS b)  
Aufnahme gerichteten Drucks 

Buff5, Buff3 Quelldruck Hydraulisches Kriterium, mechanisches Kriterium  

ISF_MS a) 
Aufnahme isostatischen 
Drucks 

Buff6 Indikator für Kompaktionsverhalten; Quell-
druck < 15 MPa 

Mechanisches Kriterium 

ISF_PS b)   
Schutz vor Subrosion und Ero-
sion 

Buff1 Strömungsgeschwindigkeiten Hydraulisches Kriterium für den Versatz, Chemisches 
Kriterium für den Abfallbehälter; Mechanisches Krite-
rium für den Behälter 

ISF_PS c)   
Gewährleistung Quellvermö-
gen 

 Quelldruck; Einspannung durch umge-
bende Komponenten; Salinitätsbedingun-
gen 

ISF_VG b)   
Schadlose Ableitung von Ga-
sen 

Buff9 Sättigungszustand, Gasmobilität, Gasein-
dringdruck 

Mechanisches Kriterium 

ISF_VT b)  
Ableitung Zerfallswärme 

Buff4 Temperatur (< 100 °C) Thermisches Kriterium 

Reduktion der mikrobiellen Ak-
tivität (keine Entsprechung) 

Buff2 Bentonitdichte, Temperaturfeld, Salinitäts-
bedingung 

Chemisches Kriterium 



 

 

5
8
 

Tab. 4.1 Übersicht über die Sicherheitsfunktionen des VerSi-II Konzepts und des KBS-3 Konzepts mit möglichen Bewertungsgrößen (Indi-

katoren), deren Überprüfung die Verletzung eines Integritätskriteriums zeigen kann (Forts.) 

 
 
 

 Komponente Wesentliche Sicherheits-
funktionen nach /FIS 17/ 
(Die Bezeichnungen finden 
sich im Text) 

Beispiele 
nach KBS-3 
/SKB 11a/  

Mögliche Bewertungsgrößen 
(mit Beispielen aus dem KBS-3-Konzept) 

Verletztes Integritätskriterium 

 Streckenver-
satz 

ISF_PS c)   
Gewährleistung Quellvermö-
gen 

BF1 Hohe Dichte des Versatzes Mechanisches Kriterium für den abfallnahen Versatz 

ISF_MS b)    
Aufnahme gerichteten Drucks 

BF1 Dichte, Kompaktionsverhalten, Festigkeits-
überschreitungen 

Mechanisches Kriterium für den abfallnahen Versatz 

ISF_PS b)   
Schutz vor Subrosion/ Erosion 

 Chemische Indikatoren der zutretenden 
Lösung; Maximale Strömungsgeschwin-
digkeit im Versatz 

Chemisches Kriterium für den abfallnahen Versatz; 
Hydraulisches Kriterium für den Streckenversatz, in 
der Folge mechanisches Kriterium für den abfallnahen 
Versatz 

 Geosphäre ISF_PS b)   
Schutz vor Subrosion/ Erosion 

R2 Kluftströmungsgeschwindigkeiten im an-
grenzenden Gebirge, Kluftnetzwerkcharak-
teristiken 

Hydraulisches Kriterium des abfallnahen Versatzes 

ISF_MS a)   
Aufnahme gerichteten Drucks 

R3 Festigkeitseigenschaften Mechanisches Kriterium  

ISF_PS a)   
Schutz vor Degradation 

R1 Günstige geochemische Bedingungen Chemisches Kriterium des Buffers 
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4.3.1 Abfallmatrix 

Im KBS-3-Konzept besitzen der Brennstoff bzw. die Abfallmatrix Sicherheitsfunktionen 

in Bezug auf die Rückhaltung, aber nicht in Bezug auf den Einschluss von Radionukli-

den. 

Nach der Sicherheitsfunktion F3 des KBS-3-Konzeptes muss eine Rekritikalität im End-

lager vermieden werden. Dies wird über eine quantitative Anforderung an den Neutro-

nenmultiplikationsfaktor geregelt, der kleiner als 0,95 sein muss. In den Sicherheitsan-

forderungen /BMU 10/ wird nach Kap. 7.2.4 ebenfalls der Ausschluss von Kritikalität 

gefordert. Daher ist zu erwarten, dass in den zu erstellenden Sicherheitsanforderungen 

nach § 26 StandAG eine ähnliche Anforderung gestellt werden wird. Dies deckt sich mit 

den Empfehlungen von /ESK 19/. Die Vermeidung einer Rekritikalität dient auch dem 

Erhalt der Behälterintegrität, entsprechend sind im KBS-3-Konzept auch Anforderungen 

an Behältermaterial und -auslegung wie nach Can5 definiert. Dem entspricht die Sicher-

heitsfunktion „ISF_VU b) Verhinderung von Rekritikalitätszuständen“ nach VerSi-II.  

Auch die Sicherheitsfunktion „ISF_MS Widerlager: Aufnahme gerichteten Drucks“ ist 

beim Integritätsnachweis für die Abfallmatrix als weitere Barriere, die dem Erhalt des 

Abfallbehälters als wesentliche Barriere dient, zu betrachten. Die Abfallmatrix muss dem-

nach durch geeignete Festigkeitseigenschaften die mechanische Stabilität des Behälters 

gewährleisten.  

Die rückhaltenden Sicherheitsfunktionen des KBS-3-Konzeptes F1 und F2 sind nicht Teil 

der Integritätsbetrachtung, da diese nicht zum Erhalt der Behälterintegrität beitragen, 

sondern ein günstiges chemisches Milieu fordern, das  bei einem Behälterausfall zur 

Rückhaltung von Radionukliden beitragen soll. Dies gilt auch für die Sicherheitsfunktio-

nen „RSF_LT Günstige Freisetzungscharakteristik“ und „ISF_PS Korrosionsschutz“ aus 

VerSi-II. Auch „ISF_VG Gasdruckbegrenzung“ muss im Integritätsnachweis nicht be-

trachtet werden, da es erst nach dem Ausfall des Behälters und nachfolgenden Lösungs-

zutritt zu Gasbildung kommen kann. 

4.3.2 Abfallbehälter 

Solange der Behälter eine wesentliche Barriere im Konzept darstellt, muss seine Ein-

schlusswirkung nachgewiesen und somit auch die Behälterintegrität gezeigt werden. 
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Mögliche quantitative Indikatoren zeigt das KBS-3-Konzept auf, das für den Behälter drei 

Sicherheitsfunktionen, bezogen auf den Einschluss der Radionuklide (Can1-Can3), vor-

sieht. Weiterhin besitzt im KBS-3-Konzept der Behälter mit den Funktionen Can4-5 im 

Falle eines Versagens rückhaltende Sicherheitsfunktionen. 

Im KBS-3-Konzept wird mit der SF Can1 gefordert, dass aufgrund chemischer Korrosi-

onsprozesse der Behälter nicht unzulässig degradiert wird. Dies entspricht der VerSi-II-

Sicherheitsfunktion „ISF_PS Korrosionsschutz: Schutz vor Degradation“ und der Forde-

rung im chemischen Integritätskriterium. Die Bildung von Korrosionsprodukten mit güns-

tigen rückhaltenden (sorbierenden) Eigenschaften trägt zur Rückhaltung von Radionuk-

liden bei. Dies wird im KBS-3-Konzept durch die Sicherheitsfunktion Can4 berücksichtigt 

und entspricht „RSF_AT Sorption“ in VerSi-II. Darüber hinaus wird in VerSi-II die Funk-

tion „RSF_AT Löslichkeitsbegrenzung“ aufgeführt, die die Ausbreitung der Radionuklide 

aus dem Abfallbehälter begrenzt.  

Das mechanische Kriterium kann durch Can2 und Can3 bzw. durch die VerSi-II Funktion 

„ISF_MS: Mechanische Stabilisierung“ beziffert werden, da diese beiden Kriterien die 

mechanische Integrität gegenüber isostatischer Auflast und Scherbewegungen zeigen. 

Bei der Ausformulierung eines Indikators für die mechanische Integrität des Behälters ist 

festzulegen, welche isostatische Belastung unter Endlagerbedingungen im Nachweis-

zeitraum zu erwarten ist. Für diese isostatische Belastung sind die Behälter mindestens 

auszulegen. Im KBS-3-Konzept wird eine isostatische Belastung von bis zu 45 MPa er-

wartet /SKB 11b/, ein tatsächliches Versagen des Behälters trat erst bei ca. 130 MPa ein 

/RAI 10/.  

Eine weitere mechanische Belastung für Behälter tritt infolge von Scherbewegungen auf. 

Hierzu darf die Dichte des Buffers nicht zu groß sein, damit eine plastische Verformbar-

keit des Buffers gegeben bleibt und keine Wasserwegsamkeiten im Buffer entstehen. 

Nach /SKB 11b/ wird daher die Dichte des Buffers auf 2.050 kg/m³ begrenzt. Dieser Wert 

berücksichtigt die standort- und konzeptspezifischen Gegebenheiten in Schweden und 

müsste für ein Konzept im Kristallingestein in Deutschland entsprechend modifiziert wer-

den. 

Scherbewegungen treten insbesondere infolge seismischer Aktivität auf, z. B. in Gebie-

ten mit aktiven Störzonen oder mit vulkanischer Aktivität. Im Standortauswahlverfahren 

nach StandAG werden Standorte ausgeschlossen, an denen großräumige 
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Vertikalbewegungen (§ 22 Abs. 2 (1) StandAG) zu erwarten sind, aktive Störungszonen 

vorhanden sind (§ 22 Abs. 2 (2) StandAG) oder eine erhöhte seismische Gefährdung 

(§ 22 Abs. 2 (4) StandAG) bzw. vulkanische Aktivität vorliegt (§ 22 Abs. 2 (5) StandAG). 

Daher sind starke Scherbewegungen an einem möglichen Standort nicht zu erwarten. 

Dennoch sollten im Rahmen des Integritätsnachweises mögliche Scherbeanspruchun-

gen abgeschätzt werden, für die der Behälter ausgelegt werden muss, sodass das me-

chanische Integritätskriterium erfüllt wird. 

Die Ableitung der Zerfallswärme aus dem Abfallbehälter kann den abfallnahen Versatz 

unzulässig beeinträchtigen, dies ist durch die VerSi-II-Sicherheitsfunktion „ISF_VT 

Schadlose Ableitung der erzeugten Zerfallswärme“ abgedeckt. Ein möglicher Indikator 

ist hier die Wärmeleitfähigkeit des Versatzes zusammen mit der sich einstellenden Tem-

peratur und der Dauer des Temperatureintrags. 

Die Vermeidung einer Rekritikalität dient auch dem Erhalt der Behälterintegrität. Entspre-

chend sind im KBS-3-Konzept auch Anforderungen an Behältermaterial und -auslegung 

wie nach Can5 definiert. Dem entspricht die Sicherheitsfunktion „ISF_VU Verhinderung 

von Rekritikalitätszuständen“ nach VerSi-II. Die Kriterien aus den Sicherheitsanforderun-

gen sind bereits bei der Abfallmatrix dargelegt worden, zusätzlich kann es bei Betrach-

tung des Abfallbehälters im Hinblick auf Rekritikalität bei Versagen des Behälters zu ei-

ner Verletzung des thermischen Kriteriums für den abfallnahen Versatz durch den hohen 

Wärmeeintrag kommen. 

Die VerSi-II-Sicherheitsfunktion „RSF_DW Behinderung des Lösungszutritts“ zielt auf 

eine dauerhafte Verhinderung des Lösungszutrittes zu den Abfällen ab. Mögliche Indi-

katoren sind die Korrosionsbeständigkeit der Behälter sowie deren Festigkeit und die 

Dicke der Behälterwandungen. 

4.3.3 Abfallnaher Versatz 

Insofern der Behälter keine wesentliche Barriere über den gesamten Nachweiszeitraum 

darstellt (s. Kap. 4.1), müssen geotechnische Barrieren die Einschlusswirkung gewähr-

leisten. In diesem Fall ist für den abfallnahen Versatz wie z. B. ein Bentonitbuffer die 

Integrität zu zeigen, ansonsten übernimmt der abfallnahe Versatz die Funktion einer wei-

teren Barriere, welche zur Integrität der wesentlichen technischen Barriere (Behälter) 

beiträgt. In diesem Fall könnten wie im Folgenden exemplarisch erläutert quantitative 

Indikatoren wie nach Buff1 – Buff6 verwendet werden. Dies entspricht dem Vorgehen im 
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KBS-3-Konzept, nach dem der Buffer selbst keine einschlusswirksame Sicherheitsfunk-

tion besitzt, sondern dem Erhalt der Einschlusswirkung des Behälters bzw. dessen Si-

cherheitsfunktionen Can1 – Can3 dient. Im Falle eines Behälterausfalles kann der Buffer 

rückhaltende Sicherheitsfunktionen übernehmen (wie nach Buff7 – Buff9), die in einen 

Integritätsnachweis einfließen sollten, wenn die Behälterintegrität nicht über den gesam-

ten Nachweiszeitraum nachgewiesen werden kann. 

Nach dem in Kapitel 4.1 genannten hydraulischen Kriterium soll eine Erosion bzw. Sub-

rosion des Buffers verhindert werden. Als quantitativer Indikator kann die advektive 

Fließgeschwindigkeit dienen. Dies entspricht der Sicherheitsfunktion Buff1 im KBS-3-

Konzept, die zusätzlich gewährleistet, dass kein unzulässig hoher Lösungszutritt in der 

Nähe der Behälter erfolgen kann und erhöhte Korrosionsraten ausgeschlossen werden, 

die ein Verletzen des chemischen Integritätskriteriums (bzw. Can1) zufolge haben kön-

nen. Nach /SKB 11b/ wird durch eine Limitierung des hydraulischen Durchlässigkeitsbei-

wertes des Buffers auf 10-12 m/s, unter Berücksichtigung der am schwedischen Standort 

zu erwartenden hydraulischen Gradienten, kein Lösungstransport durch Advektion statt-

finden, sondern ausschließlich ein Transport infolge von Diffusion erfolgen. Dem ent-

spricht in VerSi-II die Sicherheitsfunktion „ISF_PS Erosionsschutz: Schutz vor Subrosion 

und Erosion“.  

Zudem wird die „Dichtwirkung“ des Buffers durch dessen Selbstabdichtung durch Quel-

len bei Aufsättigung mit Lösung erreicht (Im KBS-3 Konzept abgedeckt durch die Anfor-

derung Buff1b). Somit soll ein Formschluss sowohl mit dem Behälter als auch mit dem 

umgebenden Wirtsgestein erreicht werden. Um dies zu gewährleisten, muss der Buffer 

einen Quelldruck von > 1 MPa entwickeln; im Rahmen von VerSi-II ist dies durch die 

Funktion „ISF_PS Gewährleistung des Quellvermögens“ abgedeckt. Mögliche Indikato-

ren sind auch die Einspannung durch umgebende Komponenten, sowie chemische In-

dikatoren der Lösung im Buffer /FIS 17/. 

Die vorgenannten Punkte werden auch im StandAG thematisiert. Nach § 23 (5) Abs. 1 

StandAG wird die hydraulische Durchlässigkeit an einem Standort mit einem einschluss-

wirksamen Gebirgsbereich begrenzt. Nach § 24 (4) muss dies für ein Endlagersystem 

im Kristallingestein, das im Wesentlichen auf technischen und geotechnischen Barrieren 

beruht, nicht gezeigt werden. Dafür muss der Nachweis geführt werden, dass die tech-

nischen und geotechnischen Barrieren den sicheren Einschluss der Radionuklide für 
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eine Million Jahre gewährleisten können. Hierzu gehört auch, dass sich in den Materia-

lien der wesentlichen Barrieren keine wesentlichen Fluidwegsamkeiten bilden dürfen. 

Um das in Kapitel 4.1 genannte chemische Integritätskriterium einzuhalten, darf keine 

mikrobielle Aktivität in der Nähe des Behälters vorliegen, die zu einer unzulässigen Kor-

rosion führt. Hierzu ist eine Beschaffenheit des Buffers zu wählen (z. B. hohe Dichte), 

die ein ungünstiges Milieu für mikrobielle Aktivität erzeugt. Dies wird im KBS-3-Konzept 

durch die Sicherheitsfunktion Buff2 gewährleistet. Hierzu gehört auch eine Betrachtung 

z. B. der Temperaturen und der Salinitätsbedingungen, die maßgeblich die optimale 

Wachstumsrate von spezifischen Mikroorganismen beeinflussen. Eine entsprechende 

Sicherheitsfunktion ist im VerSi-II-Konzept nicht vorgesehen. 

Wenn der abfallnahe Versatz eine wesentliche Barriere darstellt, muss zur Einhaltung 

des chemischen Integritätskriteriums abgedeckt sein, dass durch die Eigenschaften des 

Buffers, wie einer hohen Dichte ,Kolloide zurückgehalten werden (wie Buff7, „RSF_AT 

Verhinderung des Kolloidtransports“ in VerSi-II) und Radionuklide im Bentonitbuffer sor-

biert werden können (Buff8, „RSF_AT Sorption“ in VerSi-II). Konkret wird im KBS-3-

Konzept nach Buff7 eine Mindestdichte von 1.650 kg/m³ gefordert und möglichst hohe 

Sorptionskoeffizienten und geeignete Diffusionskoeffizienten nach Buff8. 

Nach dem thermischen Integritätskriterium dürfen im Endlager keine Temperaturen auf-

treten, welche die Integrität der wesentlichen Barrieren gefährden. Für geotechnische 

Barrieren gilt dies insbesondere für Temperaturen, die zu Mineralumwandlungen führen 

(wie z. B. ausformuliert nach Buff4 im KBS-3-Konzept, „ISF_VT“ im VerSi-II-Konzept), 

welche die sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften eines abfallnahen Versatzes 

einschränken und somit zu einem Lösungszutritt zum Behälter führen oder ein ungüns-

tiges geochemisches Milieu erzeugen, das eine Korrosion beschleunigt. Eine solche ma-

ximal zulässige Temperatur muss für ein konkretes Sicherheits- und Endlagerkonzept 

festgelegt werden und muss im Einklang mit § 27 (4) StandAG sowie möglichen Konkre-

tisierungen in den zu erstellenden Verordnungen nach § 26 (3) und § 27 (6) StandAG 

stehen. 

Der Buffer muss so beschaffen sein, dass dieser durch Erosion bzw. Subrosion nicht 

freigelegt wird und der Behälter nicht absinken kann. Hierzu ist ein ausreichend hoher 

Quelldruck im Buffer notwendig, der verhindert, dass der Behälter im Buffer absinkt und 

in Kontakt mit dem umgebenen Gebirge kommt. Das KBS-3-Konzept setzt mit Buff5 
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hierfür einen quantitativen Indikator fest: den Quelldruck, der mindestens 0,2 MPa be-

tragen muss. Ein solcher mindestens einzuhaltender Quelldruck muss standort- und kon-

zeptspezifisch festgelegt werden. Der quantitative Wert im KBS-3-Konzept kann hierfür 

einen Richtwert darstellen. Eine solche Betrachtung kann Teil des hydraulischen Integ-

ritätskriteriums sein. Im VerSi-II-Konzept kann dies durch die Sicherheitsfunktion 

„ISF_MS Aufnahme gerichteten Drucks“ abgedeckt werden. 

Um die Behälterintegrität zu erhalten und das mechanische Integritätskriterium für den 

Behälter zu erfüllen, dürfen keine unzulässigen isostatischen Belastungen (wie z. B. 

nach Can2) oder unzulässige Belastungen durch Scherbewegungen (wie z. B. nach 

Can3) auftreten. Hierzu darf beispielsweise durch das Quellen eines Bentonitbuffer kein 

zu hoher Druck auf den Behälter ausgeübt werden. Dieser wird im KBS-3-Konzept durch 

die Sicherheitsfunktion Buff6 auf 15 MPa limitiert und entspricht der Sicherheitsfunktion 

„ISF_MS Aufnahme gerichteten Drucks“ aus VerSi-II. Dieser Wert ist konzeptspezifisch 

und muss in einem Sicherheitskonzept für einen konkreten Standort im Kristallingestein 

definiert werden. Weiterhin darf die Dichte des Buffers nicht zu hoch sein, da ansonsten 

(Buff3 bzw. „ISF_PS Gewährleistung des Quellvermögens“) die mechanische Stabilität 

des Abfallbehälters durch zu große Scherbelastung gefährdet sein kann. Als Indikator 

wird im KBS-3 Konzept eine Bufferdichte kleiner 2050 kg/m3 angegeben.   

Im Fall eines Behälterausfalls muss Gas aus dem Buffer entweichen dürfen, sodass 

keine Verletzung des mechanischen Integritätskriteriums infolge eines hohen Gasdru-

ckes zu erwarten ist (Buff9 bzw. „ISF_VG Schadlose Ableitung von Gasen“).  

4.3.4 Streckenversatz der Einlagerungsstrecken  

Der Streckenversatz in den Einlagerungsstrecken stellt eine weitere Barriere dar. Daher 

besitzt dieser keine rückhaltende Sicherheitsfunktion, trägt aber zur mechanischen In-

tegrität des Behälters und/oder Buffers bei. Der Streckenversatz muss eine ausreichend 

hohe Dichte aufweisen, um den Quelldruck des Buffers im Einlagerungsbohrloch auf-

recht zu erhalten und um diesen in seiner Position zu halten. In VerSi-II ist diese Eigen-

schaft durch die Sicherheitsfunktionen „ISF_PS Gewährleistung des Quellvermögens“ 

und „ISF_MS Widerlager: Aufnahme gerichteten Drucks“ abgedeckt.  

Relevant ist auch die VerSi-II-Funktion „ISF_PS: Korrosionsschutz: Schutz vor Degra-

dation“; diese soll den abfallnahen Versatz durch geeignete geochemische Bedingungen 

schützen. Ebenso ist die Sicherheitsfunktion „ISF_PS Erosionsschutz: Schutz vor 
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Subrosion und Erosion“ zu betrachten. Ein mögliches Versagen dieser Sicherheitsfunk-

tion durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten im Streckenversatz, kann zu einer Ver-

letzung des hydraulischen Kriteriums im Streckenversatz und damit zu einer Verletzung 

des mechanischen Kriteriums im abfallnahen Versatz führen. 

Sollten Radionuklide infolge eines Behälterausfalls austreten und weder in der Abfall-

matrix noch im Buffer zurückgehalten werden, kann das Versatzmaterial in Einlage-

rungsstrecken auch rückhaltende Funktionen übernehmen (wie z. B. BF2-BF3). Dies 

dient allerdings nicht der Integrität der wesentlichen Barrieren und wird daher für einen 

Integritätsnachweis nicht betrachtet. 

4.3.5 Geosphäre 

Die Geosphäre besitzt in einem Konzept, das auf wesentlichen technischen und geo-

technischen Barrieren beruht, keine wesentliche rückhaltende Sicherheitsfunktion, kann 

aber zur Integrität der technischen und geotechnischen Barrieren beitragen, also eine 

integritätserhaltende Sicherheitsfunktion besitzen. Denn nach § 2 Abs. 10 StandAG um-

fasst der Einlagerungsbereich für ein Endlagersystem, dessen Einschlussvermögen we-

sentlich auf technischen und geotechnischen Barrieren beruht, auch den räumlichen Teil 

des Wirtsgesteins, der die Funktionstüchtigkeit und den Erhalt dieser Barrieren gewähr-

leistet. Daher sollte für diesen Teil des Gebirges Integrität in Bezug auf seine integritäts-

erhaltende Sicherheitsfunktion nachgewiesen werden. 

Das Gebirge kann dazu beitragen, dass der Lösungszutritt in die Nähe der technischen 

Barrieren eingeschränkt wird, sodass keine erhöhte Korrosion oder Erosion stattfinden. 

Hierzu sind geringe hydraulische Durchlässigkeitsbeiwerte sowie ein geringer hydrauli-

scher Druckgradient günstig. Im KBS-3-Konzept wird der hydraulische Druckgradient 

durch die Sicherheitsfunktion R2 im Wirtsgestein limitiert. In VerSi-II ist dies durch die 

Funktion „ISF_PS Schutz vor Subrosion/ Erosion“ abgedeckt. Das StandAG sieht nach 

Anlage 2 zu § 24 (3) zur Bewertung der Konfiguration des Gesteinskörpers vor, dass 

keine Grundwasserleiter in unmittelbarer Umgebung existieren sollten. Somit bleiben 

hier der hydraulische Druckgradient und die durch ihn initiierte Grundwasserbewegung 

gering.  

Das Gebirge soll auch ausreichende Festigkeitseigenschaften besitzen um die Auf-

nahme gerichteten Drucks zu gewährleisten. Dies ist in VerSi-II durch die 
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Sicherheitsfunktion „ISF_MS Aufnahme gerichteten Drucks“ gewährleistet. Im KBS-3-

Konzept entspricht dies der Sicherheitsfunktion R3. 

Das Gebirge kann ebenfalls einen Beitrag zur Erfüllung des chemischen Integritätskrite-

riums leisten, indem aufgrund des geochemischen Milieus bei einem möglichen Lö-

sungszutritt unerwünschte Mineralumwandlungen im Buffer/Versatz unterbleiben und 

die Korrosion der Behälter gehemmt wird. Hierzu definiert das KBS-3-Konzept quantita-

tive Indikatoren in der Sicherheitsfunktion R1, in VerSi-II deckt die Sicherheitsfunktion 

„ISF_PS Korrosionsschutz: Schutz vor Degradation“ diesen Aspekt ab. Nach § 24 Stan-

dAG wird in Deutschland ebenfalls ein Standort für ein Endlager gesucht, das ein güns-

tiges chemisches Milieu im einschlusswirksamen Gebirgsbereich bzw. im Einlagerungs-

bereich besitzt. Die Anlage 10 zu § 24 (5) StandAG führt das Abwägungskriterium zur 

Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse am Standort auf.  

Zusätzlich soll im KBS-3-Konzept (Sicherheitsfunktion R4a) verhindert werden, dass un-

zulässige Spannungsverhältnisse durch Gefrieren auf Endlagerniveau auftreten. Durch 

Vorgaben zur Teufenlage im Standortauswahlverfahren nach § 23 (5) Abs. 3 wird eine 

Unterschreitung der Gebirgstemperatur in großen Teufen aufgrund von Frosteffekten in 

Deutschland nicht erwartet. Dieser Aspekt wurde hier daher nicht aufgenommen. 

Im Falle einer Freisetzung von Radionukliden kann die Geosphäre zur Rückhaltung bei-

tragen. Hierfür ist ein chemisches Milieu günstig, das z. B. Mineralausfällungen mit Ra-

dionukliden begünstigt bzw. vorteilhaft für eine Sorption der Radionuklide ist. Hierzu ist 

auch die Art und Zusammensetzung von Kluftverfüllungen entscheidend. Weiterhin be-

wirkt ein niedriger hydraulischer Durchlässigkeitsbeiwert (unter Vorliegen eines geringen 

hydraulischen Druckgradienten) eine Hemmung des Radionuklidtransportes.  Dies dient 

allerdings nicht der Integrität der wesentlichen Barrieren und wird daher im Integritäts-

nachweis nicht betrachtet. 
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5 Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Im vorliegenden Bericht wurden vor dem Hintergrund der Suche nach einem Endlager 

für hochradioaktive Abfälle, die nach StandAG auch im Wirtsgestein Kristallingestein 

stattfindet, Integritätskriterien für ein auf technischen und geotechnischen Barrieren be-

ruhendes Sicherheitskonzept abgeleitet. Basis der vorliegenden Betrachtungen ist hier-

bei das Verständnis des Integritätsnachweises der Stellungnahme der ESK /ESK 19/. 

Danach bezeichnet der Integritätsnachweis den Nachweis des Erhalts der Sicherheits-

funktionen der wesentlichen Barrieren und der weiteren Barrieren, die den Erhalt der 

Funktionalität der wesentlichen Barrieren sicherstellen, über den Nachweiszeitraum. 

Diesem Verständnis folgend muss für den Integritätsnachweis zunächst bestimmt wer-

den, welche die zu betrachtenden wesentlichen und weiteren Barrieren sind. Ist dies 

erfolgt, müssen die Sicherheitsfunktionen dieser Barrieren benannt werden, deren Erhalt 

es im Integritätsnachweis mit Hilfe geeigneter Indikatoren zu überprüfen gilt. Grundsätz-

lich erfolgt die Identifikation konkreter Integritätsindikatoren also mit Blick auf wesentli-

che rückhaltende und wesentliche integritätserhaltende Sicherheitsfunktionen von End-

lagerkomponenten. Im Falle des Versagens einer Sicherheitsfunktion, kann abgeleitet 

werden, welches Integritätskriterium in der Folge nicht mehr erfüllt ist. Zu beachten ist, 

dass eine Barriere über den Nachweiszeitraum von einer wesentlichen zu einer weiteren 

Barriere und umgekehrt werden kann. 

Sicherheits- und Endlagerkonzepte für das Wirtsgestein Kristallingestein, wie etwa das 

KBS-3-Konzept, weisen aufgrund der meist vorhandenen Klüftigkeit kristalliner Gesteine 

in der Regel keinen ewG aus. Die Abwesenheit eines ewG und die wesentliche Bedeu-

tung der Barrieren der (geo-)technischen Komponenten im Sicherheitskonzept markie-

ren den wesentlichen Unterschied zwischen Sicherheitskonzepten für Kristallingestein 

und anderen Wirtsgesteinen. Wie oben aufgezeigt, hat dieser Unterschied zur Folge, 

dass im Integritätsnachweis Integritätskriterien für andere und insbesondere eine grö-

ßere Anzahl von Endlagerkomponenten gefunden werden müssen (bei ewG-basierten 

Sicherheitskonzepten nur für den ewG und technische und goetechnische Barrieren in-

nerhalb des ewG). Mit der größeren Anzahl an Endlagerkomponenten geht einher, dass 

eine größere Anzahl an Sicherheitsfunktionen zu betrachten ist mit einer entsprechend 

größeren Anzahl von Bewertungsgrößen bzw. Indikatoren.  



 

68 

Die Entscheidung, welche Komponenten und Sicherheitsfunktionen zu betrachten sind, 

hängt vom Sicherheits- und Endlagerkonzept ab. Da in Deutschland noch keine Festle-

gung auf ein Sicherheits- und Endlagerkonzept für Kristallingestein erfolgt ist, konnte in 

der vorliegenden Arbeit nur eine vorläufige Bewertung anhand des schwedisch-finni-

schen KBS-3-Konzeptes vorgenommen werden. Dabei wurde berücksichtigt, dass der 

Nachweiszeitraum mit 1 Million Jahren, entsprechend den deutschen Regularien, länger 

anzusetzen ist, als in Schweden oder Finnland. 

Die Betrachtung integritätsgefährdender Prozesse zeigte vielfältige Ursachen möglicher 

Integritätsgefährdungen. Die Ursachen bleiben auch dann vielfältig, wenn die im 

StandAG genannten potenziell integritätsgefährdenden Prozesse aus der Betrachtung 

ausgeschlossen werden, weil evtl. davon ausgegangen wird, dass deren Existenz be-

reits bei der Standortauswahl ausgeschlossen wurde. Die Ursachen möglicher Integri-

tätsgefährdungen sind mechanischer, hydraulischer, chemischer und thermischer Natur. 

Entsprechend bietet sich bei der Ableitung von Integritätskriterien eine Gliederung in ein 

mechanisches, hydraulisches, chemisches und thermisches Kriterium an.  

Betrachtet man das KBS-3-Konzept, so wird, wie bereits erwähnt, deutlich, dass der In-

tegritätsnachweis im Vergleich zu ewG-basierten Endlagerkonzepten eine größere An-

zahl an Endlagerkomponenten betrachten muss. Grund ist, dass es bei ewG-basierten 

Konzepten keine technische Komponente gibt, welche die Integrität der wesentlichen 

rückhaltenden Barriere (also den ewG) schützt. Im Gegensatz dazu wird bei typischen 

Konzepten für Kristallingestein die Integrität der wesentlichen rückhaltenden Barrieren 

(Behälter und Buffer) von weiteren technischen Barrieren gewährleistet, deren integri-

tätserhaltende Sicherheitsfunktionen bei einem Integritätsnachweis ebenfalls betrachtet 

werden müssen. Die Wahl der im Integritätsnachweis zu betrachtenden Komponenten 

ist jedoch nicht klar umrissen. Komponenten können nämlich auch eine indirekte integ-

ritätserhaltende Wirkung auf die wesentlichen Barrieren haben. Beispielsweise kann ein 

Widerlager die Integrität eines Bentonitversatzes der Einlagerungsstrecken gewährleis-

ten, der wiederum die Integrität des abfallnahen Buffers sichert. Die Entscheidung, wel-

che Komponenten im Integritätsnachweis zu berücksichtigen sind, hängt davon ab, bis 

zu welchem Grad indirekte Wirkungen auf die wesentlichen Barrieren berücksichtigt wer-

den sollen.  

Für die in Kapitel 4.1 aufgeführten Endlagerkomponenten müssen im folgenden Schritt 

die wesentlichen rückhaltenden und die integritätswahrenden Sicherheitsfunktionen 
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benannt werden. Hierzu wurden aufgrund ihrer Allgemeinheit die im Vorhaben VerSi-II 

/FIS 17/ beschriebenen Sicherheitsfunktionen genutzt. Zu jeder Sicherheitsfunktion sind 

aussagekräftige Bewertungsgrößen bzw. Indikatoren zu finden, anhand derer der Erhalt 

der Sicherheitsfunktion über den betreffenden Zeitraum geprüft werden kann. Im vorlie-

genden Bericht wurden Beispiele für mögliche Bewertungsgrößen aufgezeigt, für die teil-

weise weiterer quantitativer Konkretisierungsbedarf besteht. Entscheidend für einen In-

dikator ist, dass dieser im Integritätsnachweis belastbar und gleichzeitig praktikabel ist, 

d. h. entweder messbar oder im Rahmen geeigneter Simulationen quantifizierbar ist, und 

unter Berücksichtigung quantifizierbarer Ungewissheiten, auch von den Indikator beein-

flussenden Systemgrößen, genutzt werden kann. Letztendlich müssen Integritätsindika-

toren bzw. Bewertungsgrößen, die den Erhalt einer Sicherheitsfunktion und in der Folge 

den Erhalt eines Integritätskriteriums belegen, jedoch anhand eines konkreten Endlager-

konzeptes ausgewählt und konkretisiert werden.
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